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W o r w o r t .  

))or einigen Iahren wandte sich der unter­

zeichnete Herausgeber an den Nestor unserer ein­

heimischen Rechtslehrer und Rechtsbildner, dessen 

Schüler er 1Z4! in Dorpat gewesen, sowie an den 

Bahnbrecher auf dem Gebiete unserer historischen 

Forschung mit der Litte, ihm einige Notizen über 

seinen Lebensgang mittheilen zu wollen. Statt der 

erbetenen Notizen schickte ihm Lunge allmählich in 

Briefen, die er aus Wiesbaden an ihn richtete, eine 

vollständige Biographie, die er zu veröffentlichen 

ihm gestattete. Damals schon — ein Mann in der 

Mitte der achtziger Jahre stehend — war er des 

Augenlichts beraubt und mußte die Biographie An­

deren dictiren. Wie geistesfrisch er war und über 



ein wie erstaunlich treues Gedächtnis; er verfügte, 

wird der Leser der folgenden Aufzeichnungen selbst 

ermessen können. 

Der Biographie hat der Herausgeber Nachträge 

folgen lassen, die theils zur Ergänzung, theils zur 

Erläuterung ersterer dienen sollen. 

W. Kreiffenhagen. 



D n n e '  s  A u t o  M o  ̂ v o p l n e  

M lautet, tvic folgt: 

^ ch bin geboren zu Kiew am 1. (1.3.) März 1802 als dritter 
M Sohn des Collegien-Assessors Andreas Theodor uud meiner 
Mutter Elisabeth Antoinette, geb. v. Fuhrmann. Meine beiden 
älteren Brüder waren vor mir jung gestorben, und anch ich 
schwebte N/2 Jahre zwischen Leben und Tod. Meinen ersten 
Unterricht erhielt ich von ineiuer Mntter uud kurze Zeit vou 
eiuem Hauslehrer; bereits iu meinem fünften Lebensjahre konnte 
ich lesen und schreiben. Am l.0. September l81() trat ich in 
die soebeu begründete Lehl> und Pensionsanstalt von Friedrich 
Graf aus Halle. Dieser war vou meinem Großvater Fuhrmann 
als Hauslehrer verschrieben worden nnd hat er meine Mutter 
uud alle meine Geschwister uuterrichtet und erzogeu. Die Lehr 
gegenstände waren biblische Geschichte, allgemeine und russische, 
sowie mathematische und physische Geographie ^letztere in französi­
scher Sprache), Geschichte Rußlands, Elemente der Mathematik 
und deutsche uud französische Sprache. Christlicher Religions 
Unterricht wurde uicht ertheilt, sondern nur sog. uatürlicher, 
wobei jedoch darau festgehalleu wurde, daß an jedem Montage 
der Unterricht mit eiuem Gebete, welches einer der Schüler 
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aufsagen mußte, eröffnet wurde. Graf war der einzige Lehrer, 
bis sich die Anstalt erweiterte, wo dann auch ein russischer 
Hilfslehrer hinzugezogen wurde. In den Jahren 1812 und 
1813 traten mehrere in Kriegsgefangenschaft gerathene deutsche 
Offiziere als Lehrer eiu. Die französische Sprache wurde mit 
besonderem Eifer betrieben, und es dauerte nicht lange, so wnrde 
die Unterhaltung in derselben während der Freistunden für die 
Schüler obligatorisch. Nur an zwei oder drei Togen in der 
Woche durfte deutsch oder russisch gesprochen werden. Vou 
Latein war bis zum Jahre 1815 nicht die Rede. Meine 
Lieblingsfächer waren von Anfang an die Geographie nnd die 
Geschichte. Von letzterer wurde aber anßer Geschichte Rußlands 
und der biblischen nur im Anschlüsse an letztere die Geschichte 
der vier ersten Monarchien uud des perfischeu und macedonischen 
Reichs gelehrt. Nach dem Ausbruche des Krieges vou 1812 
las ich mit Eifer die damals beste russische Zeituug „Die 
nordische Post" lMm'Iiuirn iMii'A) und machte mir damals 
Auszüge über den Krieg. So entwickelte sich früh bei mir die 
Neigung zum Schriftstellern uud im Jahre 1813 arbeitete ich 
in den Freistunden mit Hilfe der Lehrbücher von Fabri und 
Caspari ein gedrängtes Lehrbuch. der Geographie aus. Die 
größte Schwierigkeit bereitete mir damals die Geographie Deutsch­
lands, bis ich mit Unterstützung meines Lehrers, hessischen 
Hauptmanns Bechstedt, eine Charte des Rheinbundes entwarf. — 
Im März 1814 starb mein Bciter, nnd im folgenden Jahre 
zog mein Großvater Fuhrmann nach Dorpat. Er veranlaßte 
sehr bald darauf auch meine Mutter, mit ihreu Kindern (mir, 
meinem Bruder Alexander und meiner Schwester Rosalie) dorthin 
überzusiedeln, damit wir Kinder die dortigen Unterrichtsanstalten 
benutzten. So verließ ich denn am 5. (17.) Mai 1815 meine 
erste Schule und meine Vaterstadt, die ich nie wiedergesehen. 
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Nach einer vielfach beschwerlichen Reise langten wir am 6. (18.) 
Juni in Dorpat an. 

Wenige Tage später begaun ich den Unterricht in der 
lateinischen Sprache bei dem Lehrer M. Hausmann, welcher in 
Gemeinschaft mit dem Oberlehrer des Gymnasiums Hachseldt 
den Plan zur Erösfuuug eiuer Privatfchule gefaßt hatte. Diese 
Schule, aus 2 Klassen bestehend, sollte eine Vorbereitung für 
das Gymnasiuni bilden. Während der Ferien lernte ich so 
viel Latein, daß ich, da es mir in den andereu Fächeru an den 
nöthigen Vorkenntnissen nicht fehlte, gleich in die erste Klasse 
der Privatschnle aufgenommen werden konnte. Hier begann 
auch der Unterricht im Griechischen uud in der Geschichte des 
Alterthums. Zu gleicher Zeit war mir Gatterer's Welt­
geschichte in die Hand gekommen, uud ich erinnere mich, das 
Buch förmlich verschlungen zu habeu. 

Nach Ablauf eines Semesters trat ich in das dreiklassigc 
Gymnasium, in welchen? ich nach bestandener Prüfuug in der 
Ober-Tertia einen Sitz erhielt. Nach Ablanf eines Semesters, 
zu Johauui 1816, wurde ich bereits nach der Seeuuda ver­
setzt, iu der ich drei Semester verblieb, so daß ich zu Weihnachten 
1817 Primaner wurde. Nur ein Jahr verblieb ich in dieser 
Klasse. 

Nach bestandenem Abiturienten-Examen erfolgte am 
24. Deeember 1818 durch deu damaligen Rector Gustav Ewers 
meine Aufnahme uud Jmmatrieulatiou als Studirender der 
Cameralwiss cns chaften. 

Während des Schulbesuches, sowie auch später als Studeut 
ertheilte ich viel Privatuntericht uud bildete mich so fürs 
Lehrfach vor. Als Secundaner arbeitete ich nach Hachfeldt's 
Vorträgen unter Benutzung mehrerer einschlagender Werke eine 
ausführliche Darstellung der Mythologie der Griechen und 
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Römer aus, der eine Geschichte des Mittelalters folgte. Wie 
ich als Schüler an deu Vergnügungen meiner Kameraden 
wenig teilgenommen, so hielt ich mich auch dem Studcntcnleben 
im Ganzen fern. Neben meinen Studieu war es die Musik, 
der ich einige Mußestunden widmete. Bereits in Kiew hatte 
ich mit dem Klamerspiele deu Anfang gemacht, in Dorpat setzte 
ich's fort, lernte überdies ohne weitere Anleitung nach einer 
Tabelle Flöte blasen, desgleichen auf der damals sehr beliebten 
Guitarre klimpern und griff zuletzt zum Fagott, welches ich mit 
besonderem Eifer behandelte. Auch wirkte ich in einem von 
mehreren Studenten begründeten Orchesterverein mit, wobei ich 
es mir bei meiner ausgesprochenen Liebhaberei für Musik nicht 
versagen kountc, in ein Quartett einzutreten und in diesem die 
Violoncellstimme auf dem Fagott zu übernehmen. Zu meinen 
Nebenunterhaltungen gehörte übrigens die Botanik und die 
Entomologie. Reichhaltige Sammlungen legten ein Zeugniß 
dafür ab, daß sie mit Ernst betrieben wnrdeu. 

Und nuu zu meiueu wissenschaftlichen Studien. Ich war, 
wie gesagt, als Cameralist immatricnlirt und besuchte gleich im 
ersten Semester Vorlesungen über die Encyklopädie der Cameral-
wissenschaften, Landwirtschaft uud Baukunst, sowie ein paar 
historische Collegia. Dann kam um Ostern 1819 Dabelow als 
Professor nach Dorpat und kündigte für das halbe Semester 
eine Vorlesung über Encyklopädie des römischen Rechts an. Ich 
belegte auch diese Vorlesung und wurde durch Dabelows zwar 
monotonen, aber sehr fesselnden Vortrag und von dessen Gegen­
stande so ergriffen, daß ich znm Schluß des Semesters um­
sattelte und Jurist wurde. — Dabelow blieb mein Hauptlehrer 
bis Zu meinem Abgänge von der Universität; die übrigen Mit­
glieder der Facultät zogeu mich weniger an, nur einen aus­
genommen, nämlich den aus Basel berufenen Professor Snell. 
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Dieser kam im Juli 1819 uach Dorpat, kündigte Vorlesuugeu 
über Natur- uud Crimiualrecht au uud hatte eiueu so hin-
reißeudeu und züudeudeu Bortrag, daß seiu Auditorium die 
täglich wachsende Zuhörerzahl kaum fasseu kounte. Da wurde 
cr nach etwa zwei bis drei Wochen plötzlich des Dienstes entlassen, 
weil die preußische Negieruug seiue Auslieferung verlangte. Unsere 
Regierung zahlte ihm übrigens eines Jahrcs-Gehalt und bewilligte 
ihm außerdem ein Reisegeld. Die studireude Jugeud ließ es sich 
aber uicht nehmen, ihm am Abend vor seiuer Abreise eiu Ständchen 
zn bringen, an dem auch ich theilnahm uud wofür ich mit eiuer 
achttägigen Careerstrafe belegt wurde. — Am 12. Deeember 1819 
wnrde als Thema einer Preisschrift von der Juristeu-Faeultät 
verküudet: «Ok vswrum Z-om^uorum AAnatione». Ich 
iuteressirte mich sehr dafür uud begauu die Vorbercitungeu 
zur Bearbeitung dieses Themas, sah aber ein, daß ich bis zum 
Termiu die Arbeit nicht vollenden könne. Es lief am 12. Dee. 
1820 keine Preisbewegung ein; es wurde aber zu meiner 
großen Freude dieselbe Frage für das nächste Jahr wiederholt, 
so daß es mir gelang, znm November 1821 die Arbeit zu voll­
enden und bei der Faeultät eiuzureichen. Bei der Preis-
verkündiguug wurde mir die silberue Medaille mit dem Beifügen 
zuerkauut, daß, wenn ich die beiden letzten Capitel weiter aus­
führen würde, ich nicht nur die goldene Medaille erhalten, 
sondern die Schrift auch auf Kofteu der Universität gedruckt 
werdeu sollte. Dazu kam es jedoch uicht, da mein Studieu-
eursus im Ucbrigen geschlossen war uud ich im Januar 1822 
die Universität verließ, nm mich znm Candidateu-Examen vor­
zubereiten. Da ich mich eines besonders glücklichen Gedächtnisses 
ersrente, so nahm ich es mit dieser Vorbereitung sehr leicht, be­
stand daher auch die Prüfung, welche sich übrigens nicht blos 
ans juristische Fächer beschränkte, sondern auch auf allgemeine 
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und russische Geschichte und Statistik, sowie auch politische 
Oekonomie erstreckte, leidlich gut. Meine Candidatenschrift: 
„Wie uud nach welchen Regeln müssen die in Livland geltenden 
Gesetze interpretirt werden?" ließ ich als erstes Druckwerk er­
scheinen und begann auch mit deu Vorbereituugeu des Reperto-
riums der russischen Gesetze. 

Im zweiten Semester 1822 trug mir Dabelow auf, für 
etwa 15 ueu immatrieulirte Juristen eine Privatvorlefuug über 
die Institutionen des römischen Rechts zu halteu, womit ich 
also in meiner Wohnung meine akademische Laufbahn begann. 
Bald darauf, am 15. September, wurde ich zum Leetor der 
russischen Sprache und zum Trauslateur berufen uud gab iu 
dieser Veraulassuug mehreren darum nachsuchenden Stndirenden 
Anleitung zum Uebersetzen russischer Gesetze, zu welchem Zwecke 
ich eine kleine Chrestomathie druckeu ließ. Durch meiue Candidaten­
schrist, sowie auf Auratheu vou Dabelow wurde ich veranlaßt, 
mich dem Studium des Proviuzialrechts zuzuwenden, zumal 
dieses Fach damals in der Faeultät vaeant war. Auch während 
ich studirte, wurdeu keine öffentlichen Vorlesungen über Proviuzial-
recht gehalten, mit Ausnahme nur eiues gedrängten Vortrages 
über dessen Quellen, dem sich Dabelow unterzöge« hatte. Auch 
hörte ich eiue Privatvorlesuug des Dr. Hezel über das livlaudische 
Privatrecht, welche übrigens im hohen Grade dürftig und mangel­
haft war. Ich fiug au, die Quelleu des Privatrechts aller drei 
Proviuzeu zu ftudireu, zu welchem Zwecke ich ein durchschossenes 
Exemplar von Dabelows Handbuch des gemeinen deutschen 
Civilrechts mit Citateu aus dem provinziellen Rechte versah. 
Dies wurde die Gruudlage aller meiner späteren Arbeiten über 
dieses Recht. 

Im Sommer 1823 hielt ich mich mehrere Wochen in 
Riga auf, um mich mit den Quellen des livländischen Rechts 
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genauer bekannt Zu machen. Nachdem ich sodann das Recht 
erhalten hatte, als Privatdoeent öffentliche Vorlesungen zu halten, 
eröffnete ich dieselben im zweiten Semester 1823 mit Vorträgen 
über das livläudische Privatrecht. In den Weihnachtsferien 
unternahm ich eine Reise nach Reval und suchte mich dort in 
den Quellen des ehstläudischen Rechts zu orieutireu, worauf ich 
im ersten Semester 1824 eine Borlesung über die drei ersten 
Bücher des ehstläudischen Ritter- und Laudrechts hielt. Im 
folgenden Semester las ich livländisches Privatrecht uuter Be­
nutzung nachgeschriebener Collcgieuhcfte des Professors Lampe. 

Ansang Mai 1825 wurde ich zum Mitgliede des Dorpater 
Raths gewählt uud gab uach erfolgter Bestätigung durch die 
Gouvernements-Regierung das Amt eines Lectors der russischen 
Sprache aus, blieb aber Privatdoceut. Die Vereiuiguug beider 
Aeniter wurde mir nicht leicht, da das ueue mich in eiue gauz 
neue Sphäre versetzte, das alte mich dagegen weit mehr anzog 
und zu schriftstellerischer Thätigkeit anregte. Nach Verlauf von 
etwa 2 Jahren wurde ich zugleich zum Stadt-Syndieus gewählt, 
als welchem mir die Anfertigung aller Endurtheile in Civil-
Sachen oblag. Durch meine wissenschaftlichen Studien abgezogen, 
ließ ich diese Arbeiten häufig längere Zeit liegen, bis nur ein 
jüngerer Jnrift unter meiner Leituug diese Last abnahm. 

Um dieser lästigen Doppelstclluug überhoben zu werden, 
mußte ich eiue Professur zu erlangen suchen. Dazu bedurfte 
es zunächst der Erlangung des Doctorgrades, und da dies zu 
jener Zeit große Schwierigkeiten machte, rieth mir Dabelow, 
auf einer deutschen Universität in adsentia zu promoviren. Ich 
arbeitete zu diesem Zwecke meine Schrift über den Sachsenspiegel 
als Quelle des livläudischeu Ritterrechts aus uud saudte die­
selbe mit einem Empfehlungsschreiben von Dabelow an Professor 
Mittermayer in Heidelberg. Die Heidelberger Faeultät approbirte 
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meine Dissertation und fertigte mein Doetordiplom am 21. Dee. 
1826 aus. Indessen erreichte ich auch hierdurch meinen Zweck 
nicht, da Dabelow inzwischen starb uud der damalige vieljährige 
Neetor der Universität G. Ewers nur — ich weiß nicht, aus 
welchem Grunde — seine Geneigtheit entzog. 

Nach Dabelow's Tode — 1827 — ward Clossius sein 
Nachfolger, mit dem ich bald fehr befreundet wurde. Inzwischen 
gelang es mir nicht, eine Entscheidung darüber, ob ich in meiner 
Docenten-Thätigkeit zu bleiben oder eine praktische Lebensstellung 
vorzuziehen hätte, herbeizuführen. Zwar lehnte ich eine Be­
rufung an das livläudische Hofgericht, dessen Glied ich werden 
sollte, ab. Dagegen entschloß ich mich nach längerem Schwanken, 
da ich in meiner Aussicht, eine Professur zu erlangen, nicht 
weiter kam, dazu, die Universität zu verlassen und — Buch­
händler zn werden, in der Hossnnng, in dieser Stellung Zeit 
nnd Gelegenheit zu sinden, meiner Liebhaberei zum Schriftstellern 
nachzugehen. Ich hatte schon vorläufig Schritte zur Ausführung 
dieser Absicht gethan, als mich der Professor Friedrich Parrot, 
welcher an des schwer erkrankten Ewers Stelle zum Proreetor 
gewählt wordeu war und vou meinem Entschlüsse gehört hatte, 
besuchte und mich dringend anforderte, davon abzustehen, uud 
erklärte, ich solle in nächster Zeit zum außerordentlichen Professor 
in Borschlag gebracht werden. Kurze Zeit darauf starb Ewers, 
und nicht lange nachher wurde ich von der Juristeu-Facultät 
znm außerordentlichen Professor der Provinzialrechte dem Uni-
versitäts-Conseil präsentirt- Acht Tage darauf fand die ein­
stimmige Wahl statt. Es geschah dies im Mai 1831, uud iu 
denselben Tagen wurde ich vom Rathe der Stadt Dorpat zum 
Justiz-Bürgermeister erwählt. Ein meinerseits angestellter Ver­
such, beide Aemter wenigstens eine Zeit lang gleichzeitig zu bekleiden, 
schlug fehl, und ich gab daher meine Stellung beim Nathe auf. 
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Um diese Zeit erschien Samson v. Himmelstierna's In­
ländisches Erbschafts- nnd Näherrecht, ein in Gesetzesform ab­
gefaßtes, vorzugsweise anf römisches Recht basirtes Werk, in 
welchem das deutsche Recht ganz ignorirt wird uud die pro­
vinziellen Quellen, Land-, Stadt- uud Bauerrecht, iu bunter 
Mischung ohue Kritik durch einander geworfen, hin und wieder 
citirt werden. Ich machte mich an eine Recension dieses Bnches, 
welche in zwei Nummern der Hallischen Literatur-Zeitnng ab­
gedruckt wurde und die obgedachten Mängel in scharfer Weife 
aufdeckte. Gegen diese Reeeusiou ließ Samson eine Antikritik 
als besonderes Büchelchen von ca. 200 Seiten drucken, von 
welchem ich aber erst nach einigen Jahren Kenntnis; erhielt, da 
sie nicht im Buchhandel erschienen, sondern vom Verfasser nnr 
einzelnen Personen zugestellt war. In dieser Antikritik, bei 
welcher meine von Studireuden nachgeschriebenen Collegienhefte 
aus verschiedenen Jahrgängen benutzt waren, werden mir be­
sonders viele Widersprüche znm Vorwnrf gemacht, die ich aber 
nicht geradezu als solche auerkeuueu kann, da die betreffenden, 
s i c h  a n g e b l i c h  w i d e r s p r e c h e n d e n  B e h a u p t u n g e n  n i c h t  i n  e i n e  m  
Werke und nicht gleichzeitig, sondern zu verschiedenen 
Zeiten aufgestellt siud. Sic siud blos Folgeu des Umschwuuges, 
den meine Stndicn in gedachter Zeit erhielten. Mein Hanpt-
lehrer Dabelow war nämlich praktischer Jurist und strenger 
Logist, erkannte keine eousuewäo exdra an uud behandelte 
die Nechtsgeschichte mehr als Nebensache. Gegen Hngo nnd 
Savigny polemisirte er ans die schärfste Art. Natürlich folgte 
ich im Anfange meiner akademischen Laufbahn seinem Beispiele 
und geriet!) dadurch zu manchen Jrrthümern, von denen ich 
nur mciue ursprüngliche Theorie vom allgemeinen Provinzial-
rechte und die Forderung der Anwendung des schwedischen 
Landrechts in Livland ansühre. Da erschien in den: Archiv für 
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Criminalrecht ein Artikel des Professors F. A. Biener über die 
geschichtliche Behandlung des Criminalrechts. Diese Abhandlung, 
die ich mit größtem Interesse las, bewirkte eine völlige Um­
wandlung in meinen Ansichten. Durch sie lernte ich erst Savigny's 
berühmte Schrift über deu Beruf unserer Zeit zur Gesetzgebung 
kennen, stndirte diese und bekehrte mich durch Ueberzeugung zum 
eisrigeu Anhänger der historischen Schule. Freilich mußten in 
den seit dieser Zeit gehaltenen Vorlesungen nnd herausgegebenen 
Schriften sich oft bedeutende Widersprüche mit meinen früheren 
Werken ergeben, die ich aber eher als Fortschritte in meinen 
Forschungen betrachtet wissen mochte, 

Zu meinen schriftstellerischen Arbeiten während dieser Zeit 
gehört anch eine Abhandlung über die Geschichte der Quellen 
des Provinzialrechts in der angestammten Periode. Ich hatte 
sie handschristlich dem Professor Homeyer in Berlin mit der 
Bitte zugeschickt, mir sein Urtheil darüber mitzutheilen nnd die 
Schrift auch dem Appellations-Gerichtsrathe Nietzfche in Dresden 
zukommen zu lassen, da mir auch dessen Meinung wünschenswerth 
sei. Vou Beideu erhielt ich sehr günstige Urtheile, führte die 
Abhandlung weiter aus uud ließ sie mit noch zwei Abhand­
lungen uuter dem Titel „Beiträge zur Geschichte der Rechts-
quelleu der Ostseeprovinzen" abdrucken. Diese Schrift erhielt 
den Beifall der Juriften-Faenltät in solchem Maße, daß letztere 
mich schon im Januar 1832 dem Conseil zum ordentlichen Pro-
feffor prüfentirtc, von welchem ich dann anch wiederum ein­
stimmig gewählt wurde. 

An die erwähute Abhaudluug kuüpft sich ein an mir 
begangenes Plagiat. Derselbe Appellations-Gerichtsrath Nietzsche 
in Dresden, an welchen jene znr Begutachtung geschickt war, 
benutzte sie nämlich zu einem Programm, welches er zum Antritt 
eiuer Professur in Leipzig unter dem Titel «ä6 t'outidus M'is 
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I^ivomei» veröffentlichte. Ein zweites Plagiat widerfuhr mir 
— was hier gleich bemerkt werden mag — im Jahre 1837 
durch deu Laudrath Samson, der eiue Geschichte der Leibeigen­
schaft in Livlaud ausgearbeitet hatte und mir zum Abdrucke im 
„Jnlande" Zuschickte. Ich saud bei der Durchsicht dieser Schrift, 
daß der erste, die älteste Zeit behandelnde Abschnitt eiueu oft 
wortgetreuen Auszug aus einer drncksertigcn Arbeit vou mir 
über die livländifche Leibeigenschaft bis zum Jahre 1561 ent­
hielt. Das gab mir Veranlassung, meine Arbeit in der Schrist: 
„Geschichtliche Entwickelung der Standesverhältnisse bis zum 
Jahre 1561" sosort durch deu Druck zu verösfeutlicheu uud 
erst, nachdem dies geschehen, ließ ich das Samsonsche Werk als 
besondere Beilage Zum „Inland" drucke??. So viel zur Er-
kläruug der Vorrede zu meiuer obeu genannten Schrift über die 
Staudesverhältnisse. 

Inden? ich des „Inlandes" gedacht, habe ich meine 
p u b l i e i st i s ch e Thätigkeit berührt, die ich im Jahre 1833 
durch Herausgabe eiuer Zeitschrift für Literatur, Geschichte uud 
Statistik Rußlands begann. Der Plan dazu war schou vor 
längerer Zeit gefaßt, und wurde daher diese Zeitschrift in dem 
genannten Jahre von nur als Redaeteur uuter Mitwirkuug der 
Professoren Strnve, Blnm, Jnlins und Piers Walter, sowie 
des Syndiens v. d. Borg unter dem Titel „Dorpater Jahr-
bücher für Literatur, Statistik und Kuuft, besonders Rußlands" 
herausgegeben. Es sind davon 5 Bände erschienen, de»? letzte 
im Jahre 1836, worauf die Zeitschrift einging. In demselben 
Jahre gründete ich die Zeitschrist „Inland", welche ich bis zu 
meinen? Abgänge von der Universität redigirte. 

In den Weihnachtsserien 1831/32 unternahm ich eine 
Reise uach St. Petersburg, Ivo ich mich dem Grafen Speransky 
vorstellte, der mich mit großer Freundlichkeit als Verwandten 



— 16 — 

(mein Baterbruder hatte Speransky's Nichte geheirathet) begrüßte 
und aufforderte, jeden Moutag uud Donnerstag scin Mittags 
gast zu seiu. Dieser Einladung kain ich gern nach, und mehr­
mals mußte ich deu Grafen am Nachmittag in sein Arbeits­
zimmer begleiten, wo wir uns über wissenschaftliche Dinge 
unterhielten. Auch die Winterferien 1832/33 nnd 1833/34 
brachte ich in Petersburg All uud war häufig Speransky's 
Mittagsgast. 

Um diese Zeit hatte der livländische Landrath R. v. Samson 
dem Grafen einen Entwurf des Privatrechts der Oftseeprovinzcn 
nebst einer Gerichtsordnung unterlegt. Speransky übergab mir 
diese Arbeit mit dem Austrage, ihm eine eingehende Benrtheiluug 
derselben zukommen zn lassen. Nachdem ich diesen Auftrag 
durch eiue sehr ftreuge Kritik, welche eiue Auzahl von Mängeln 
aufdeckte, erfüllt, bat mich der Gras, ihm ein Gutachten über 
die zweckmäßigste Redaetiou eines baltischen Privatrechts auszu­
arbeiten. Dieses Gutachten übergab ich bald darans mit seiner 
Erlaubniß uuter dem Titel „Wie kann der Rechtszustand der 
Ostseeprovinzen am zweckmäßigsten gestaltet werden?" dein Drucke. 
— In dieser Zeit war es auch, daß Sperausky mich mit der 
Uebersetznng seiner das neue russische Gesetzbuch (Swod) ein­
leitende!! Schrist iu's Deutsche betraute, welche Übersetzung dann 
auch ohne Angabe meines Namens im Druck erschieu. Auch 
die Bekanntschaft des Geheimraths Bognljansky, der an der 
Spitze der Eodisieations-Coinmission stand, machte ich damals 
nnd lernte mehrere Mitglieder der letzteren persönlich kennen, 
unter diesen den Grasen Emannel Sievers und Baron Rahden. 
Diese Beiden hatten eine geschichtliche Einleitung in die von 
ihnen ausgearbeiteten beideu ersten Theile des ballischen Codex 
entworfen nnd übergaben mir diese Arbeit zur Durchsicht 
und Berichtigung. Dies waren die ersten Arbeiten, welche 



ich im Bereiche der Codisication der Ostseeprovinzen aus­
führte. 

Im Februar 1837 verließ mein Freund Clossius Dorpat, 
und bald daraus traf seil? Nachfolger Carl Otto v. Madai ein, 
welcher eine Wohnung in demselben Hause, wo ich wohnte, 
bezog und mit dem ich mich bald innigst befreundete. Ich be­
gann um diefe Zeit die Ausarbeitung eines meiner Hauptwerke, 
des liv- und ehstländischen Privatrechts, an welchem ich mit 
vielem Eifer arbeitete und nach dessen Vollendung ich in Gemein­
schaft mit Madai die Herausgabe der Zeitschrist „Theoretisch-
praktische Erörterungeu aus den in Liv-, Ehst- und Kurlaud 
geltenden Rechten" unternahm. Wie er den römisch-rechtlichen, 
so versah ich den deutsch-rechtlichen Theil des Gebiets, und dabei 
kam es nicht selten zu lebhaften und andauernden Discussioucn 
zwischen uns, die sich übrigens immer ganz in den Schranken 
der Wissenschast hielten. So bildete die Eigcnthnmsklage einen 
Hanptgegeustand unseres Kampfes, indem Madai die Regel 
„Hand muß Hand wehren" als nnrichtig bekämpfte, während 
ich die römische rei vinäieMo in Beziehung auf Mobilieu als 
unpraktisch uud den Verkehr hemmend verwarf. 

In Gemeinschaft mit Madai gründete ich einen juristischen 
Unterhaltungscirkel, der, wenn ich nicht irre, alle 14 Tage am 
Abend zusammentrat und wo der jedesmalige Wirth die Ausgabe 
hatte, Rechtsfragen und Rechtfälle vorzulegen, über welche dann 
lebhaft discutirt wurde. Dieser Cirkel bestand vorzugsweise anS 
Angehörigen der Faeultät; später schlössen sich aber auch mehrere 
praktische Juristen an. — Vorgreifend bemerke ich, daß ich nach 
meiner Übersiedelung nach Reval daselbst einen kleinen juristischen 
Cirkel, der aus 6 Mitgliedern bestand, stiftete. Hier wurden 
juristische Werke gelesen, darunter insbesondere mein liv- und 
ehstländisches Privatrecht, dessen zweite Ausgabe eiuen großen 
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Theil der Vermehrungen und Verbesserungen den Discnssionen 
in diesem Cirkel verdankt. Endlich gelang es mir auch, in 
St. Petersburg aus (zuletzt) 8 Mitgliedern meiner Behörde 
einen juristischen Uuterhaltungscirkel zu bilden. Hier wurden 
auch amtliche Gegenstände verhandelt, so der später zu erwähnende 
Entwurf eiuer Notariats-Ordnung, desgleichen der Entwurf eiues 
Gesetzes über die Verjährung, welcher indessen bis zu meinem 
Austritte aus dem Amte nicht erledigt wurde. 

Die Anstrengungen, welche diese Arbeiten mit sich brachten, 
verbunden mit einem lebhaften Familienverkchr, blieben nicht 
ohne nachtheilige Folgen für meine Gesundheit. Im Frühjahre 
1839 mußte ich meine Vorlesungen unterbrechen, um eine 
Mineralwassercur in Riga zu brauchen. Von dort Zurückgekehrt, 
konnte ich die Vorlesungen erst im Oetober wieder aufnehmen. 
Um dieselbe Zeit wnrde ich vom Conseil zum Director der 
Universitäts-Bibliothek ernannt, eine Stellung, welche mich im 
Sommer 1840 nach beendeter Badecnr in Kissingen dazu ver­
anlaßt?, die Bibliotheken der wichtigsten deutschen Universitäten zu 
besuchen, wo ich Gelegenheit nahm, mich meinen Fachgenofsen, den 
Germanisten, vorzustellen und gleichzeitig die Verwaltungen der 
Universitär- und anderer großen Bibliotheken kennen zu lernen. 
Vollständig genesen, kehrte ich nach Dorpat zurück, so daß ich 
mich bei meiner Heimkehr wieder ganz meinen wissenschaftlichen 
Arbeiten hingeben konnte. 

Im folgenden Jahre (1841) wnrde von dem Universitäts-
Gerichte, dem ich als Decan der Juristeu-Facultät angehörte, 
in Sachen eines Duells zwischen Studirenden ein Urtheil gefällt 
nnd vorschriftsmäßig dem Cnrator Craffström zur Bestätigung 
vorgestellt. Da Letzterer die Entscheidung verschärfte, so brachte 
das Universitäts-Gericht die Angelegenheit vor das Conseil, 
welches beschloß, beim Ministerium über den Cnrator wegen 
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Überschreitung seiner Competenz Beschwerde zu führen. Zn 
diesem Zwecke wurden der Reetor Volkmann und ich nach 
Petersburg delegirt, und der Minister Uwarow erkauute die 
Richtigkeit der Beschwerde des Conseils ohne Weiteres an, be­
stätigte das Erkenntnis; des Universitäts-Gerichts uud ordnete 
den Ersatz unserer Reisekosten aus den Universitätsmitteln an. 

Es verging wiederum eiu Jahr. Anfangs November 1842 
sprach ich auf einem Spaziergange beim Professor Volkmanu 
vor, um ihn in Angelegenheiten des Jourualcirkels zu befragen. 
Bei dieser Gelegenheit erkundigte er sich bei mir, ob mir ein 
Gesetz bekauut sei, welches den Untergebenen verbietet, ihren 
Vorgesetzten Geschenke darzubringen. Ich antwortete, daß, so 
viel ich wüßte, vor längerer Zeit ein solches Verbot in Beziehung 
ans die General-Gouverneure erlafseu sei, ich wolle zu Hause 
nachseheu, ob später eine Erweiteruug dieser Vorschrift aus 
audere Verhältnisse erfolgt fei. Volkmann erzählte mir bei dieser 
Gelegenheit, daß die Studirenden die Absicht hätten, dein ge­
wesenen Reetor Professor Ulmann einen Becher zu überreichen 
und daß der Eurator ihn, den Reetor, gewarut hätte, eine 
solche Ovation zu gestatteu, da sie gesetzwidrig sei. Von meinem 
Spaziergange heimgekehrt, hatte ich an die Sache nicht weiter 
gedacht, bis ich am nächsten Sonntage aus der Straße eiuige 
Studirende in voller Unisorm erblickte und von zweien gerade 
bei mir anwesenden Commilitonen erfuhr, es sei heute dem Pro­
fessor Ulmann eiu filberuer Becher dargebracht worden. Tags 
darauf lud der Reetor mich ins Local des Univerfitäts-Gerichts 
ein und wünschte zu wisseu, ob ich über seine nenliche Ausrage 
das Erforderliche nachgeforscht. Ich entschuldigte mich wcgeu 
meiner Vergessenheit nnd trat an den Tisch, auf welchem der 
Syndiens den bez. Artikel des Swod aufgeschlagen hatte. Der­
selbe schien mir auf den vorliegenden Fall nicht zu passen. 

2* 
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Untergebenen sei es verboten, dem Vorgesetzten Geschenke oder 
Ovationen ohne Allerhöchste Genehmigung darzubringen. Die 
Studirenden seieu aber keiue Untergebenen, sondern Schüler des 
Professors. Auch zweifelte ich aus dem Grunde an der An­
wendbarkeit dieses Gesetzes ans Studirende, da der Minister 
Uwarow, der doch unbestritten der Vorgesetzte der Studirenden 
sei, noch vor wenig Monaten bei seiner Anwesenheit in Dorpat 
nicht nur über die Ausstellung von Porträts der Professoren 
in den Auditorien durch Studirende sich anerkennend ausge­
sprochen, sondern auch selbst einen ihm dargebrachten Fackelzug 
der studirenden Jugend dankend angenommen hatte. Alls den 
Wunsch des Rectors, eine schriftlich aufgezeichnete Wiederholung 
dieser Interpretation von mir zu erhalten, zögerte ich einzugehen, 
und zuletzt entband er mich auch von dieser Forderung. Ueber 
die Ulmann zu Theil gewordeue Ovation war vom Cnrator 
sofort an das Ministerium berichtet worden, und umgehend ge­
langten an den Curator aus St. Petersburg mehrere Frage­
bogen, welche, so viel mir bekannt, den Professoren Volkmann 
uud Ulmann, sowie zwei Studirenden, welche an der Spitze der 
Ovation gestanden hatten, vorgelegt wurden. Diese Fragebogen 
mußten sofort beantwortet werden nnd zwar in der Wohnung 
des Curators und wurden die Antworten sodann ins Ministe­
rium befördert. Wie ich später erfuhr, hatte der Reetor Volk­
mann in feinen Antworten erklärt, er habe um so welliger au 
der Znlässigkeit der Ovation gezweifelt, als der Deean der 
Juristen-Facultät (das war ich) ihm gesagt, das Gesetz köuue 
aus diesen Fall nicht bezogen werden. Am 20. November berief 
der Curator die Mitglieder des Conseils zu einer Sitzung, in 
welcher er selbst erschien und einen Allerhöchsten Befehl verlas, 
durch welchen Volkmann das Reetorat entzogen, Ulmann feines 
Amtes für vcrlnstig erklärt und ich, weil ich wiederholt mich 
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unrichtiger Auslegung der Gesetze schuldig gemacht, an die Uni­
versität von Kasan versetzt wurde. Mich traf dieser unerwartete 
Schlag um so härter, als ich wußte, daß ein Theil der Stadt 
Kasan vor Kurzen? durch Brand zerstört war und daselbst 
große Thenernng und ansteckende Krankheiten herrschten. Ulmann 
mußte Dorpat noch an demselben Tage verlassen, und da viele 
meiner Bekauuteu glaubten, daß mir dasselbe Schicksal zu Theil 
gewordeu, so fällte sich am Nachmittage meine Wohnung mit 
einer großeu Zahl von Frennden und Bekauuteu, deren herzliche 
Theilnahme geeignet war, meinen Schmerz zu lindern. Auch 
erhielt ich am selben Tage einen Besuch des Curator-Gehilsen 
Obrift Schönig, welcher sich erbot, dahin zu wirken, daß ich 
statt nach Kasan nach Kiew versetzt würde. Tags daraus be­
ehrte mich auch der Curator mit seinen: Besuche und sprach sich 
dahin aus, daß es mit meiner Abreise nach Kasan um so 
weniger Eile habe, als ich Direetor der Bibliothek sei nnd letztere 
meinem Nachfolger abzugeben habe, bei welcher Gelegenheit er 
eine vollständige Revision der Bibliothek wünsche, welche sich 
möglicher Weise bis zum Frühjahre hinziehen könne. Er wolle 
das Erforderliche iu dieser Augelegeuheit dem Ministerium vor­
stellen. Einige Zeit darauf erhielt ich von meiner Tante Oom, 
z. Z, Direetriee des kaiserlichen Erzichungshanses in St. Peters­
burg uud in den ersten Familien der Residenz verkehrend, die 
briefliche Anfrage, wie die Angelegenheit, über die in der Residenz 
die widersprechendsten Nachrichten enrsirten, eigentlich stände, 
welche Anfrage ich eingehend beantwortete und bei welcher Ge­
legenheit ich mich dahin aussprach, es sei mir erwünscht, uuter 
obwaltenden Umständen ganz aus dein Staatsdienste entlassen 
zn werden. Meine Tante suchte gleich den Minister auf, stellte 
ihm meine Unschuld vor, bat ihn um Abänderung der über 
mich verhängten Strafe, erhielt aber zur Antwort, er habe die 



^ 22 — 

Angelegenheit dem Kaiser nach den an ihn gelangten ofsiciellen 
Berichten unterlegt und sei nicht im Stande, eine Aendernng 
zu erwirken. Da nahm mein Oheim, der nachmalige Gras 
Lütke, Erzieher des Großfürsten Konstantin, die Sache in die 
Hand, und nachdem der Minister Uwarow feinen Urlaub ge­
nommen hatte, machte sein College, Fürst Schirinsky Schich-
matow, eine bezügliche Borstellung dem Kaiser und unterlegte Ihm 
meinen Wuusch, aus dem Staatsdienste zu scheiden. Der Kaiser 
genehmigte meine Entlassung aus dem Dieuste mit der mir 
gebührenden Peusion, und so ging der in dem Briese an meine 
Tante gelegentlich geäußerte Wunsch in Erfüllung. Die Nach­
richt von all diesen Vorgängen kam mir daher (im Januar 1,843) 
ganz unerwartet zu. Der Curator aber war darüber höchst 
ungehalten nnd zwar, wie ich später erfuhr, aus dem Grunde, 
weil er die Absicht hatte, nach Ablauf eines JahreS meine 
Zurückberufung nach Dorpat zu veranlassen. 

Den Sommer zuvor hatte ich mit meiner Familie in 
Reval zugebracht, um die Seebäder zu brauchen. Es hatte 
mir dort so wohl gefallen, daß wir schon damals den Plan 
faßten, nach 5 Jahren, wo ich den Dienst zu guittireu beabsich­
tigte, ganz nach Reval überzusiedeln. Dieser Plan kam nun­
mehr schon jetzt zur Ausführung, und bereits Ende Februar 
reiste ich nach Reval ab, wohiu mir meine Familie im März 
folgte. 

Am Tage meiner Ankunft in Reval erhielt ich den Be­
stich von zwei Gliedern des Raths, welche an mich die Anfrage 
richteten, ob ich nicht geneigt fei, das Amt eines Stadt-Syndiens 
zu übernehmen. Dieses Amt war, vereinigt mit dem eines 
Bürgermeisters, von dem knrz vorher verstorbenen Salemann 
bekleidet worden. Nach dessen Tode hatten die Glieder, welche 
bei der Wahl des Syndiens eine Stimme (vsw) hatten, beim 
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Rathe gegeu die Wiedervereinigung beider Aemter Verwahrung 
eingelegt. Da ich mich zur Übernahme des Amtes bereit 
erklärte, wurde ich im März zum Syudieus gewählt und als 
solcher im Rathe feierlich eingeführt. Ich lebte mich in die 
neuen Verhältnisse sehr schnell ein und war glücklich, das in 
mich gesetzte Vertrauen in dem Grade zu gewinnen, daß nach 
dem Tode des Bürgermeisters Jordan im Lanse des Jahres 1843 
die Gilden beim Rathe die Erklärung abgaben, daß sie gegen 
die Vereinigung des Syndieats mit dem Bürgermeisteramt 
leine Einsprache mehr erheben wollten. In Folge dessen wurde 
ich im Mai desselben Jahres zum rechtsgelehrten Bürgermeister 
nnd gleichzeitig zum Präsideuten des Stadt-Consistorinms be­
rufen und in letzterer Stellung Allerhöchst bestätigt. So war 
ich denn auch als Staatsdieuer vollständig rehabilitirt. Sieben 
Jahre hinter einander bin ich wortsührender Bürgermeister 
gewesen und wiederholt in städtischen Angelegenheiten theils nach 
Riga, theils nach St. Petersburg, sonne auch zum Jubiläum 
der Universität Dorpat delegirt worden. Meine bezügliche 
Wirksamkeit in allen diesen Fällen ist aetenknndig. Vielleicht 
ist es nicht unangemessen, hier zu bemerken, daß die Erfahrungen, 
welche ich beim Dorpater Rathe gemacht hatte, in mir den 
Entschluß herbeiführten, die mir als Syndieus amtlich obliegenden 
schriftlichen Arbeiten ungesäumt vorzunehmen, so daß ich mit 
seltenen Ausnahmen von Sitznng zu Sitzung reinen Tisch hatte. 

Meine Aemter ließen mir übrigens noch Zeit genng zu 
wisseuschaftlicheu Studien übrig, bei denen mir das alte Raths-
archiv den größten Dienst leistete. Ich sand dasselbe ziemlich 
verwahrlost nnd in größter Unordnung in dein Archivkcller des 
Raths vor. Ich brachte die einzelnen Urkunden, Acten und 
Aetenstücke, nachdem sie gehörig gereinigt worden, in chrono­
logische Ordnung, sowie in dazu angefertigte Blechkasten unter, 
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welche in einem Schranke der Stadt-Kämmerei ausgestellt wurden. 
Dieses reiche Archiv bildete die Grundlage zu meinem Urkunden­
buche, über dessen Entstehung und Weitersührnng die Vorreden 
zn den drei ersten Bänden ausführliche Kunde geben. In der 
Zwischenzeit arbeitete ich eine Einleitung in die Nechtsgeschichte 
und Geschichte der Rechtsquellen der Ostseeprovinzen aus, so­
wie eine Darstellung des knrländischen Privatrechts, für welches 
letztere mir eine Sammlung von Präjudicateu des kurländischen 
Oberhofgerichts große Dienste leistete, welche der Ober-Hofgerichts­
rath v. d. Howen zusammengestellt und dessen Sohn, der nach­
malige Präsident des Ober-Hofgerichts, nur zur Verfügung ge­
stellt hatte. 

Im Jahre 1848 wnrde ich von der II. Abtheilung der 
eigenen Kaiserlichen Kanzlei beauftragt, einen Abriß der Geschichte 
des Privatrechts und Prozesses der Ostseeprovinzen auszuarbeiten, 
und entledigte ich mich dieses Auftrages im Laufe der Sommer­
monate, für welche Zeit ich Urlaub genommen hatte. 

Zu meinen literarischen Arbeiten in Neval gehörte endlich 
auch die mit dem Baron N. v. Toll gemeinschaftlich heraus­
gegebene Ehst- und Livländische Vrieflade. 

Während meines letzten Aufenthaltes in St. Petersburg 
erhielt ich vom Grafen Bludow, dem Chef der eigenen Kanzlei 
des Kaisers, den ehrenvollen Auftrag, in diese Abtheiluug als 
Oberbeamter einzutreten und das Privatrecht der Ostseeprovinzen, 
in welchem seit Jahren ohne genügenden Ersolg gearbeitet worden 
war, zu codisicireu. Der oben erwähnte Entwurf des Land­
raths Samson v. Himmelstiern war an verschiedene Behörden 
der Ostseeprovinzen in lithographirter Darstellung gesandt worden, 
mit dem Auftrage, Bemerkungen darüber einzusenden. Letztere 
waren in solcher Masse eingegangen, daß deren Sichtung einem 
besonderen Comite anvertraut werden mußte, zu welchem van 



— 25 — 

den Ritterschaften und den Hauptstädten der Ostseeprovinzen 
sachkundige Delegirte als Mitarbeiter bernsen wurden. Im 
Laufe von 2 bis 3 Jahren kam dieses Comite mit den Ent­
würfen: 1) eines Ständerechts, 2) einer Gerichtsverfassung, 
3) des Privatrechts und 4) des Civilprozesses zu Stande. Die 
beiden ersten Theile gelangten an den Reichsrath und erhielten 
im Jahre 1850 die Allerhöchste Bestätigung. Das Privatrecht 
nnd der Civilprozeß wurden zwar in wenigen Exemplaren ge­
druckt, aber als so uugeuügcnd befunden, daß deren Umarbeitung 
nöthig erschien, zumal in diesen Entwürfen die Quellen, auf 
denen die einzelnen Artikel beruhten, nicht angegeben waren. 
Diese Arbeit war es, die mir übertragen werden sollte und 
mich bestimmte, dein Nuse des Grafen Blndow Folge zu leisten. 

Im Oetober 1856 siedelte ich nach St. Petersburg 
über und erhielt zunächst den Auftrag, einen Plan für die 
Bearbeitung des Privatrechts vorzulegen. Ich entwarf zwei 
Pläne; nach dein einen sollte für jedes der Nechtsgebiete der 
Provinzen ein besonderer Codex der jedem eigenthümlichen 
Bestimmungen und demnächst ein Codex des in allen Rechts« 
gebieten gleichmäßig geltenden gemeinen Rechts ausgearbeitet 
werden. Nach dem anderen Plane sollten nach Materien die 
in allen Rechtsgebicten geltenden Rechtsgrnndsätze vereinigt dar­
gestellt werden, so daß in jedem Abschnitte das jedem Rechts­
gebiet Eigenthümliche und das in allen gemeinsam Geltende zu-
sammengefaßt werden sollte, überall mit Angabe der Quellen, 
auf welchen die einzelnen Rechtsfätze beruhtem Graf Bludow 
cutschied sich für deu letzteren Plan. Ich arbeitete an dem 
schwierigen Werke eine Reihe von Jahren hindurch, wiewohl 
nicht ohne Unterbrechungen. Letztere wurden theils dadurch herbei­
geführt, daß mir die Begutachtung einzelner Rechtsfragen, 
welche aus den baltischen Provinzen an die höheren Reichs-
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instanzcn gelangt waren, übertragen wurde, was nicht selten 
geschah, theils durch Austräge anderer Art, wohin vor Allein 
eine Reise nach Gotha gehörte. 

Es hatte nämlich die verwittwete Herzogin Marie von 
Sachsen-Coburg in Gotha ein Testament errichtet, in welchen: 
sie den zweiten Sohn Sr. Majestät des Kaisers zum Erben 
eingesetzt, uud der Kaiser hatte, ohne vom Inhalt des Testaments 
Kenntniß zu haben, auf Bitte der Herzogin, die Erbschaft für 
feinen Sohu antreten zu wollen, sich dazu bereit erklärt. Als 
uach dem Tode der Herzogin im Herbste 1661 das Testament 
nach Petersburg gelangte, fand sich, daß durch dasselbe der Erbe 
mit einer Reihe von Vermächtnissen belastet war, deren Durch­
führung und Erledigung auf mehr als ein Menschenalter sich 
erstreckte, indem einer Reihe von Personen Pensionen ausgesetzt 
waren, deren Auszahlung an verschiedene lästige Bedingungen 
geknüpft' war. Ich erhielt den Auftrag, über diese Angelegen­
heit, insbesondere über die Frage, in wie weit der Kaiser an 
sein Wort rechtlich gebunden sei, ein Gutachten abzugeben. 
Dieses fiel dahin aus, daß keiu Rechtsgrnnd den Kaiser an sein 
Versprecher: binde, daß aber, falls Sc. Majestät sich moralisch 
für gebunden halte, es vielleicht möglich wäre, die Angelegenheit 
kurzer Haud zu erledigen. Ueber den letzteren Punkt wurde 
vou mir abermals ein Gutachten verlangt, welches dahin ging, 
mit den Pensionären in Unterhandlung zn treten nnd sie Zu 
vermögen, statt der Pension sich durch Leibrenten oder Capital-
abzahluug befriedigen zu lasfen. Der Vorschlag erfreute sich der 
Genehmigung des Kaisers, und ich wurde, mit zwei weitgehenden 
Vollmachten verseheu, nach Gotha delegirt, um die Sache au 
Ort und Stelle zu erledigen. Ju deu letzteu Tagen des 
December trat ich die Reise an, sand bei den Herzögen von 
Gotha und von Würtemberg und der Gesellschaft von Gotha 
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cinc günstige Aufnahme, und es gelang mir, nicht ohne Über­
windung mancher Schwierigkeiten (da namentlich Minderjährige 
betheiligt waren) die Angelegenheit glücklich zu Ende zu führen. 
Erst Ende Juni konnte ich wieder nach Petersburg zurückkehren 
und mich Sr, Majestät dem Kaiser vorstellen, welcher alle 
meine Schritte Allergnädigst genehmigte und mich anfs huld­
reichste entließ. 

Ich nahm meine Arbeit wieder auf, und zwar fand ich 
Veranlassung, über eine Reihe von zweiselhastcn und bestrittenen 
Rechtsverhältnissen Gutachten zu entwerfen, welche dnrch den 
Neichsrath gingen nnd dnrch Allerhöchste Bestätigung Gesetzes­
kraft erhielten. Nachdem sodann die ganze Arbeit im Laufe 
des Jahres 1864 beendigt war, schlug ich dein Grafen Bludow 
vor, deu Entwurf in einigen Exemplaren an die höchsten 
Provinzial-Gerichtshöfe, an die Ritterschaften der Provinzen, an 
die Juriften-Faeultät in Dorpat und an mehrere namhafte 
Rechtsgelehrte der Provinzen behnfs Einziehungen von Be­
merkungen zn versenden. Solche Bemerkungen liefen im Laufe 
eines Jahres in großer Zahl ein und wurdeu von mir all­
mählich zur Ergänzung und Berücksichtigung des ersten Ent­
wurfs benutzt. In der Zwischenzeit war Graf Bludow ge­
storben und der Baron Modest Korfs an seine Stelle getreten. 
Unter dessen speeieller Leitung begann nunmehr die Übersetzung 
des deutsch verfaßten Entwurfs ius Russische, sowie der Druck 
beider Entwürfe. Die Übersetzung hatte wegen der vielen 
neu zu schassenden technischen Ausdrücke nicht wenig Schwierig­
keiten bereitet, welche aber bei dem Reichthnm und der Bieg­
samkeit der russischen Sprache, sowie der gründlichen Kenntniß 
derselben von Seiten Korsss allmählich überwunden wurden. 
Es cutstand uuumehr die Frage, ob das vollendete Werk noch 
durch den Neichsrath gehen oder ohne Weiteres dem Kaiser znr 
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Bestätigung vorgelegt werden sollte. Se. Majestät der Kaiser 
setzte zur Begutachtung dieser Frage eine Conunision nieder, 
bestehend aus dem Präsidenten des Neichsraths Fürsten Gagarin, 
dem Baron Korff, dem Justizminister Geheimrath Samjätin 
nnd dem früheren General-Gouverneur der Ostseeprovinzen 
Fürsten Suworow. Diese entschied sich mit Stimmenmehrheit 
dahin, daß, da das Werk nur eine Redaction bestehenden Rechts 
und kein neues Gesetz sei, dessen Bestätigung durch den Neichs­
rath nicht erforderlich, vou einer solchen Bestätigung abgesehen 
werden könne. Dein beistimmend vollzog Sc. Majestät der 
Kaiser im November 1864 die Allerhöchste Sanetion. So 
erhielt meine Arbeit mit dem 1. Jannar 1865 Gesetzeskraft. 
Aus den Ostseeprovinzen wurde mir in Folge dessen eine Reihe 
Ovationen zu Theil. Ich wurde von den Ritterschaften Ehst­
lands und Kurlands zum Mitgliede ihrer Corporationen, von 
den Städten Riga und Reval zum Ehrenbürger ernannt nnd 
erhielt mehrfache Dankadressen, von Sr. Majestät dein Kaiser 
aber eine Arrende auf 12 Jahre. 

Nebeu meiuer hauptsächlichsten Ausgabe nahm ich übrigens 
auch an den Arbeiten der Neichsgesetzgebnng vielfachen Antheil. 
Insbesondere wurde ich mit dem Entwürfe einer Notariats-
Ordnung, desgleichen einer Testaments-Ordnnng für das Reich 
betraut, sowie mit einer Kritik des Entwurfes eines Reichs-
Civilprozeffes. 

Die anstrengenden Arbeiten und das Klima St. Peters­
burgs hatten meine Gesundheit so sehr angegriffen, daß ich im 
Mai 1865 mich veranlaßt sah, meine Entlassung ans dem 
Staatsdienste zu erbitten, welche mir denn auch am 28. Mai 
von Sr. Majestät in den allergnädigsten Ausdrücken bewilligt 
wurde, wobei der Kaiser die Erwartung aussprach, daß ich bei 
wiederhergestellter Gesundheit wieder in Dienst treten werde, für 
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welchen Fall ich Mitglied der höchsten Gerichtsinstanz im Senate 
werden sollte. 

Im August siedelte ich mich mit meiner Familie nach 
Gotha über, da ich daselbst schon einen Kreis von Bekannten 
hatte und blieb dort über 13 Jahre, um mich im März 1879 
nach dem milden Klima Wiesbadens zu begeben. In Gotha 
vollendete ich zunächst den VI. Band meines Urkundenbuches, 
arbeitete sodann meine Geschichte des Gerichtswesens und Ge­
richtsverfahrens der Ostseeprovinzen um und schrieb eine Reihe 
von Monographien zur Rechtsgeschichte der Provinzen. Zuletzt 
machte ich mich an eine nochmalige Revision meines Urkunden-
buches bis zum Jahre 1300. Dies ist mein letztes Werk, 
welches ich auch nur mit Hülfe meines Freundes Leonhard 
Napiersky beenden konnte, da meine Augen, die ich in meinem 
langen Leben über das Maß angestrengt hatte, den Dienst 
versagten. So lebe ich denn seit dem Jahre 1881, des Lesens 
und Schreibens kaum mächtig, vielfach kränkelnd in unfrei­
williger Muße. 

Aus der Dorpater Zeit kann ich noch nachtragen, daß ich 
die beiden Werke meines Freundes Reinhold v. Helmersen ans 
dessen Ansucheu nach vorgängiger Berathung mit ihm vorzugsweise 
in stilistischer Beziehung vor dem Drucke durchgearbeitet habe. 

Als Doeent habe ich gerade nicht viel geleistet, da mir die 
Gabe des lebendigen, freien Vortrages abging, und wenn meine 
Vorlesungen denuoch von den Studirenden ziemlich fleißig be­
sucht wurden, so kann ich dies zunächst dem Interesse des 
Gegenstandes beimessen. Mehr habe ich als Schriftsteller ge­
wirkt und darf sagen, daß seit meinem literarischen Wirken 
sowohl die akademischen Arbeiten der Studirenden (Gradual-
schriften), als anch die Werke anderer Nechtsbeflisfener ihren 
Stoff vorzugsweise dem Provinzialrechte entnahmen. 



Da ich öfters über meine Art zu arbeiten befragt worden 
bin, so erlaube ich mir schließlich auch hierüber Einiges zu be­
merken. Wenn ich eine literarische Arbeit ins Auge gefaßt hatte, 
sammelte ich vor Allem die aus das Thema bezüglichen Quellen 
uud machte aus diesen gedrängte Auszüge, welche ich nach ein­
ander nummerirte. Sodauu entwars ich eiuen systematischen 
Grundriß und trug iu diesen bei jeder Rubrik die Nummern 
der bezüglichen Qnellenauszüge ein. Hieraus ftudirte ich die 
auf das Thema sich beziehenden germanistischen Schristen und 
erst, wenn ich auf diese Weise den Gegenstand in allen Be­
ziehungen beherrschte, machte ich mich an die Ausarbeitung der 
Schrift, wobei natürlich die Quellen selbst nochmals zu Ralhe 
gezogen wnrden. Den Tag über wurde fast nnr gelesen und 
notirt, und erst am Abend ging die Darstellung des Textes 
fließend in möglichst gedrängter Form mit Leichtigkeit vor sich, 
so daß nnr selten eine Nachhülfe oder Correctur nöthig war. 
Am folgenden Morgen wurden dann die Anmerkungen, Quellen-
citate und kleine Ausführungen enthaltend, nachgetragen. 



Nachträge. 

1. Knnge's 

Durch eine Notiz, die der Herausgeber iu eiuer deutscheu 
Zeitung sand, darauf aufmerksam gemacht, fragte er bei Bunge 
an, ob seine Familie aus Deutschland stamme, und erhielt darauf 
folgende Antwort: 

„Der Name Bunge kommt in Deutschland nicht selten 
vor, auch in Schweden, und gegenwärtig sind zwei bedeutende 
Bankhäuser, die dieseu Namen führen, in Amsterdam nnd in 
Rotterdam. So viel ich durch Briefwechsel und persönliche 
Beziehungen habe ermitteln können, ist meine Familie mit der 
der Rotterdams höchst wahrscheinlich sehr nahe verwandt. Diese 
Familie stammt aber vom Mittelrhein, zunächst ans Düssel­
dorf her. Mein Großvater Georg Friedrich fiedelte nach Rnß' 
land über und ließ sich iu Kiew nieder, und von ihm stammen 
alle in Nußland lebenden Bunges ab." 

Ein Beleg für die Annahme, daß die Bnngefchen Vorfahren 
vom Mittelrhein stammen, liegt u. A. auch iu der Thatsache, 
daß der Leiter eiuer chemischen Fabrik an dem in der Nähe von 
Neuwied belegenen Fabrikorte Hönningen ein Dr. Bunge ist. 
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Ä .  A n s  D u n g e s  S  U s  i i  1  o  v  -  n n d  
S t n  d  e n t e n z e L t >  

Der eiste Lehrer Bunges in der lateinischen Sprache ist 
ohne Zweifel der spätere Di. xliil. Johann Michael Hausmann 
gewesen, der, wie sich aus dem letzten ^.Idum a,eaäemic:llm 
ergiebt, aus Kurland stammte und in den Jahren 1811.—13 
in Dorpat Theologie studirte, als Privatdocent der Mathematik 
mathematische Vorträge an der Universität hielt, später Vorsteher 
einer Erziehungsanstalt in Kiew. dann Oberlehrer an den 
Gymnasien von Riga und Mitau wurde uud als solcher 
pensionirt 1864 in Riga gestorben ist. 

Daß es Bunge, wenn er sich auch, wie er sagt, dein 
Studentenleben fern hielt, an gleichaltrigen Freuuden, die ihm 
innig ergeben waren, nicht fehlte, ergiebt sich aus seinem Stamm­
buche. Einiger dieser Blatter mag hier Erwähnung geschehen. 
Sie sind fast alle vom Jahre 1819, also demselben, in dem 
Bunge Jurist wurde, und ans Dorpat datirt; einige tragen 
das Datum St. Petersburg und zwei das Jahr 1822. Den 
studentischen Umgangskreis bildeten meist Livlünder nnd spceiell 
Rigenser, und sast nnr Juristen. 

Ich hebe von diesen Blättern folgende hervor: 
Christian Friedrich Pickardt (war zuletzt Ober-Notär des 

Nigaschen Raths, -'s 1869 in Kosen) schreibt am Schlüsse seines 
Blattes: „Erinnere Dich ost der frohen Augenblicke, die wir 
i m  K r e i s e  g l e i c h g e s i n n t e r  F r e u n d e  v e r l e b t e n ;  s i e  w e r d e n  m i r  
ewig unvergeßlich fein. Erinnere Dich unserer Spatziergänge 
in den Umgebungen Dorpats, unserer sidelen Petersburger Reise. 
Gedenke Deines aufrichtigen und herzlich Dich liebenden Freundes 
und Bruders." 

b) Der Rigenser und Theolog Adolph Albanus <war 
Prediger zu Dünamünde und Zarnikau, legte 1848 das Predigt-



mnt nieder nnd gründete eine Erziehungsanstalt, 1' 1856) bemerkt 
zum Schluß: „Nur kurze Zeit kannten mir uns, aber sie war 
hinreichend, um Dich als einen wackeren Kerl kennen zu lernen." 

e) Peter Casimir Baron v. d. Pahlen (war Besitzer des 
Gutes Fehtelu iu Livland und Kreisrichter, -'s 1880) eitirt ein 
Dichterwort, iu welchem von dein Liebes-Mai des Jünglings die 
Rede ist, in dem seine Seele zittert und der Liebe huldigt, und 
s c h l i e ß t  d a n n :  „ W e n n  D u ,  g u t e r  B u u g e ,  e i n s t  g e z i t t e r t  
und gehuldigt hast und aus einem friedlichen Familien­
kreise. in dem Du Dich beglückt fühlst, in die Vergangenheit 
blickst, dann gedenke :c," 

ä) Originell ist das Symbolum auf dem Stammbnchblatte 
des aus Riga stammenden Juristen August Edmund Lado (war 
Notar des Nigaschen Wettgerichts, -s 1830); es lautet: „Studire 
die Ukasen, in ihnen liegt der Stein der Weisen." 

s) Ludwig Ferdinand Kunzendorsf aus Mitau, stucl. .jur. 
(7 als notai'ius pudliens in Mitau 1872), schreibt: „Gleich 
sei keiuer dem andern, doch gleich sei jeder dem Höchsten. Wie 
das zu machen? Es sei jeder vollendet in sich. Bei Lesnng 
dieser Zeilen, lieber Bunge, gedenke Deines Freundes und akade­
mischen Bruders L. F. K-" 

k) Von seiner Verwandten Sophie Fnhrmann stammt 
nachstehendes Blatt, datirt Petersburg I.August 181S: 

«l'u V6UX ciue es pApisr t'i'AFÜiZ 

Ns inpelle ü. kon Souvenir 
^liris (in In. MÄIN ^ilö 
M'neei'k es vaiu pl^isu'. 

moi lilntod nne 
wn eoenr ami 

Dans est. aldum rien ne s'sMee 
(Ü6 K0uv6nii- est. ponr ^ vis.» 
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A) Der Rigenser und Student der Theologie Carl Ger­
hard Kieseritzky (1' als Privatlehrer iu Dorpat 1843) citirt 
das Wort ,,vnm liest in redus Meunäis vive deatns" und 
knüpft daran den Wunsch: „Empfangen Sie diesen herzlichen 
Wunsch als ein freundschaftliches Andenken von Ihrem scheidenden 
Freunde und akademischen Bruder C. G. K." 

Der Livländer uud Jurist Paul Frantzen (-s als Secretär 
des Wolmarschen Raths 1835) schreibt Buuge ins Stamm-
buch: „So stehen denn auch wir am Scheidewege — Bruder! 
Wie manche Stunde, die uns Freundschaft und Liebe gegen­
seitig zu deueu der schönsten im menschlichen Leben erhob, haben 
wir beisammen verlebt. O 7 ihr werdet mir stets unvergessen 
sein uud ost noch wird der Nückerinnernng sanfter Strahl 
lieblich vergangene Augenblicke vor meine Seele führen. Ach! 
dahin, dahin sind sie." 

i) Obgleich nicht in Bnnges Studentenzeit fallend, mag 
hier uoch zum Schluß, da es sich in demselben Stammbuch be­
findet, ein Blatt des berühmten Sprachforschers und Akademikers 
Sjögren wörtlich wiedergegeben werden; es lautet: 

„Vers, et sapiens animi maKnituäo konestnin illuä, 
Huoä maxime naturam seszuitur, in faetis positum, non 
in Aloi'ia.Mieat." Diesem Citat aus Oieero, rle oMeiis 
(Bd. I. Cap. 19, ß 65) folgeu die Worte: >,Lis (lieeronis 
verbis ?nae, vir äoetissime et äi^nissime, memoriae 
me animo eommenäo, ^lidi ommia fanstg. et t'slieia 
exoptans." Das Blatt ist ans Reval den 28. Mai 1846 datirt. 

Winnie ^ 1e> Docent nnd AvofclVor. 

Das Vorwort zu seiuer später in: Druck erschieuenen 
Candidateuschrist „Wie und nach welchen Regeln müssen die iu 
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Livland geltenden Gesetze interpretirt werden?" ist für den Ver­
fasser Zu charakteristisch, als daß es nicht hier seinem Wortlaute 
nach wiederholt werden sollte. Es lautet: „Mit Schüchtern 
heit übergebe ich dem Publicum diesen ersten schriftstellerischen 
Versuch! Meine akademischen Studien führten mich auf die 
große Verworrenheit der vorliegenden Materie und auf die 
Uneinigkeit der Meinungen über dieselbe, nnd dieses veranlaßte 
mich zu der Untersuchung, deren Resultate die folgenden Blätter 
enthalten. Sollte ich geirrt haben, so bitte ich um gefällige 
Nachsicht: jede gütige Zurechtweisung wird mir herzlich will­
kommen sein. Dorpat, d. 8. Juli 1822. Der Verfasser." 

Auf dem Titelblatte feines Buches „Ueber den Sachsen­
spiegel als Quelle :e." nennt sich Bunge schon „Doctor der 
Rechte und Privatdoeent des liv-, ehst- und kurländischen 
Provinzialrcchts". 

Was dein Doeenten Bunge wohl mit am meisten Aerger 
und Verdrnß bereitet, gleichzeitig aber auch mit dazu beigetragen hat, 
ihn in der Gelehrtenwelt Deutschlauds bekannt zu macheu, waren 
die an ihm von Professor Nietzsche nnd Landrath Samson be­
gangenen Plagiate. Um sich ein möglichst selbständiges 
Urtheil in diesem gelehrten Streite zu verschaffen, wird mancher 
Leser der Biographie es gewiß willkommen heißen, wenn er in 
Nachstehendem einigen quellenmäßigen Notizen in diesen Sachen 
begegnet. 

a )  N i e t z s c h e s  P l a g i a t .  
Wir sind in dieser Angelegenheit ganz auf die (damals 

in Halle erscheinende „Allgemeine Literatur-Zcituug" und zwar 
ans das Jntelligenzblatt derselben vom Jahre 1832 ^ 93 ge­
wiesen. Am Schluß desselben befindet sich eine Dorpat im 
Oetober 1832 datirte, von Bnnge unterschriebene „Danksagnng 
an den Herrn Professor I)i'. F. A. Nietzsche in Leipzig". Im 

3» 
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Eingänge derselben spricht Bunge davon, daß er im Januar 1831 
den handschriftlichen Entwurf zu einer Abhandlung über die 
älteren Quellen des livländischen Rechts an Prof. Homeyer in 
Berlin geschickt und ihn zugleich gebeten habe, den Anfsatz dem 
Or. Nietzsche zuzuschicken, weil dessen Ansicht darüber ihm auch sehr 
erwünscht sei. Im Mai desselben Jahres habe er von Nietzsche 
einen Brief folgenden Inhalts bekommen: Ew. remittire ich an-
durch Ihre mir mitgetheilte Abhandlung mit dem verbindlichsten 
Danke für die vielfache Belehrung, die Sie mir aus diesem 
eben so gelehrten nnd gründlichen, als geistreichen Aufsätze Zu 
schöpfen »erstatteten. Ihre Arbeit ist ganz in dem Geiste ge 
schrieben, in dem ich versuche die Nechtsgeschichte sämnttlicher 
deutscher Provinzen zu bearbeiten, und Sie können sich daher 
denken, mit welchem Heißhunger ich so viel Treffliches, als Sie 
bieten/ in meine Colleetaneen eingetragen habe. Recht bald 
wüusche ich Ihre Abhandlnng etwa im Rheinischen Museum 
oder in Mittermaiers Zeitschrift für Rechtswissenschaft des Aus­
landes gedruckt zu sehen, denn ich würde es sür einen großen 
Verlust erachten, wenn Sie sich aus unbegreiflichen Gründen 
zu einer Unterdrückung entschließen sollten n. s. w." — Bnnge 
sährt dann seinerseits fort: „Wie groß diese Besorgnis; des Herrn 
l)r. Nietzsche gewesen, ersah ich aus dem mir kürzlich zu Gcsicht 
gekommenen ,,?i'0Aramma 6s I^vonioi t'onlidns", 
welches derselbe als Einladungsschrift zu seiuer am 5. No­
vember 1831 gehalteueu Antrittsrede als Professor in Leipzig 
drucken lassen und worin er — zun? Beweise, wie sehr es ihm 
mit dem obigen Lobe meiner Abhandlung Ernst gewesen — 
dieselbe in einer auszugsweise:: Übersetzung in's Lateinische 
der Bekanntmachung unter seinem Namen würdigt. Ich 
sühle mich gedrungen, ihn: sowohl für diese große Mühe, die 
er dadurch auf sich genommen, als auch für das hohe Verträum 
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hiermit öffentlich Dank zu sagen, welches er in die Resultate 
meiner mehrjährigen Forschungen setzte, indem er z. B. „unsere 
Meinnng" schlechthin durch ,>mea Lönwnkin." übersetzte und 
überhaupt meiue Ansichten getrost in sein Werklein aufnahm, 
ohne meiner als seines Gewährsmannes zn erwähnen. — Aber 
Herr Di'. Nietzsche hat sich noch andere Verdienste um meine Arbeit 
erworben n. s. w." — Es folgt nun eine Menge von specielleu 
Nachweisen des begangenen Plagiats, daneben auch solche, welche 
für die craffe Unwissenheit des Dl'. Nietzsche auf dem Gebiete alt-
livländifchen Rechts sprechen. — Der Schluß der Bungeschen 
„Danksagung" lautet: „Doch dies mag genügen, nm den Geist an­
zugeben, iu welchem Herr Dr. Nietzsche die Rechtsgeschichte auch 
der übrigeil deutschen Länder bearbeiten will. Man muß dazu 
dein germanistischen Publicum und insbesondere denjenigen 
Germanisten gratulireu, welche etwa auch, wie ich, diesem genialen 
Manne ihre Arbeiten zur Ausicht uud Beurtheilung mitge­
teilt haben." 

b )  S a m s o n s  P l a g i a t .  
Leider ist es dem Herausgeber nicht gelungen, in den 

Besitz derjenigen Nummer der Allgemeinen Literatur-Zeitung 
vom Jahre 1830 zu kommen, in der sich Bunges Reeension des 
Samsonschen livländischen Erbschafts- und Näherrechts befindet. 
Er muß sich daher aus der Bungeschen Arbeit „Geschichtliche 
Entwickelung der Standesverhültnisse iu Liv-, Ehst- und Kurland 
b i s  z u m  J a h r e  1 5 6 1 "  u u d  a u s  s e i n e r  „ E r k l ä r u n g "  i n  ^ 2 1  
des ..Inlandes" einiges Material zur Beurtheilung des in Rede 
stehenden Plagiats zusammenstellen. 

In dein Vorwort der im Jahre 1838 erschienenen — und 
unvollendet gebliebenen — Arbeit erklärt Bunge, daß besondere 
Gründe ihn veranlaßt hätten, seine Bearbeitung der liv-, ehst-
und kurländischen Rechtsgeschichte schon im Jahre 1838 und 
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im Wesentlichen unverändert in der Gestalt herauszugeben, wie 
er sie vor bereits 4 Jahren niedergeschrieben habe. Diese 
besonderen Gründe lagen im Samsonschen Plagiat. Bunge spricht 
sich in ^ 21 des „Inlandes" von 1836 darüber im Wesens 
lichen folgendermaßen aus. In Veranlassung seiner Reeension 
der Samsonschen Arbeit in der „Allgemeinen Literatur Zeitung" 
habe Samson eine in höchst leidenschaftlichem Tone verfaßte 
Broschüre drucken lassen und von derselben, ohne daß sie in 
den Buchhandel gekommen, einzelne Exemplare vertheilt, so daß 
sie Bnnge erst vor wenig Tagen aus Freundes Hand Zu Gesichte 
gekommen sei. Wenn der Landrath Samson es mit seiner 
eigenen Ehre verträglich sindc, sich in einem wissenschaftlichen 
Streite solcher Waffen zu bedienen, als es in jenem Blatte ge­
schehen, so halte er, Bunge, es jedenfalls unter feiner Würde, 
darauf zu autworteu. So sehr er jedeu Fortschritt iu der 
Wisseuschast mit Freuden begrüße, so könne er einen solchen 
Fortschritt in der Samsonschen Arbeit nicht anerkennen, da sie 
sich auf eine Praxis berufe, welche von der Theorie nicht gebilligt 
werden könne. Der Schluß der Bungeschen „Erklärung" im 
„Jnlande" 1. o. lautet iu seinem Eingange: „Endlich kann ich 
es nur bedaueru, daß der Laudrath Samson zu dem unwürdigen 
und unsicheren Mittel gegriffen, sich nachgeschriebene Hefte meiner 
Zuhörer gebeu zu lassen und auf Grundlage einzelner Bruch­
stücke aus denselben — die er abdrucken lassen — seine Wider­
legungen zu bauen." 

Zur Ulmannschen Ovation ist Folgendes nach­
zutragen. 

Alle vier damals bestehenden Corporationen beteiligten 
sich durch Delegirung von je 3 Chargirten an dieser Ovation. 
Die „Eftonia" war damals die präsidirende im Chargirteu-
Conventc; ihr gebührte also auch der Vortritt. Bon ihren 
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Chargirten war cs der stuä. meä. Carl Riesenkampsf (-s- als 
Arzt des Wolhynischen L.-G. Regiments in Petersburg 1849), 
der bei Überreichung des silbernen Bechers die Anrede an 
Ulmann hielt. 

Von den Professoren, welche Ziemlich gleichzeitig mit 
Bunge Dorpat verließen, zog 

U l m  a  n i l  ( C a r l  C h r i s t i a n )  z u e r s t  n a c h  E n g e l h a r d t s h o f  
im Cremonschen Kirchspiele, dann 1844 uach Riga, wo er 
in demselben Jahre Rath in der Oberschulbehörde wurde. In: 
Jahre 1656 wurde er zum Vice-Präsidenten des General-
Consistoriulus ernannt, wohnte der im August desselben Jahres 
stattgehabten Krönung in Moskau bei und erhielt 1858 die Würde 
eines evangelisch-lutherischen Bischofs. Er starb in Walk 1867. 

V o l k m a  n  n  ( A l f r e d  W i l h e l m ) ,  w e l c h e r  1 8 3 7  z u r  Ü b e r ­
nahme des Katheders für Physiologie nach Dorpat berufen war, 
zog zunächst nach Leipzig, von wo er Ende 1843 gleichfalls als 
Professor der Physiologie nach Halle kam. Als solcher wirkte 
er dort noch mehrere Jahre. Er starb in Halle 1877. 

M a d a i  ( C a r l  O t t o  v . ) ,  d e r  1 8 3 7  d i e  P r o f e s s u r  d e s  
römischen Rechts iu Dorpat übernommeu hatte, wurde nach 
seinem Weggänge aus Dorpat Privat-Secretär der Herzogin 
Elisabeth von Nassau, 1845 Professor iu Kiel, 1848 Gesandter 
der provisorischen Regierung Schleswig-Holsteins beim deutschen 
Bunde, ging aber in demselben Jahre als Prosessor der Rechte 
nach Freiburg, von da iu gleicher Eigenschaft nach Gießen, wo 
er im Jahre 1850 starb. 

4. Dnnge in Renal. 

Der Aufenthalt Bungcs in Reval fällt in die Jahre 
1843—1856, hat also 13 Jahre gewährt. Als im April 1843 
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nach dem Tode des Bürgermeisters und Syndieus Carl Johann 
Salemann der Rathsherr Dr. August Christian Jordan sein 
Nachfolger im Bürgermeisteramte uud dadurch das Syudicat 
frei wurde, erging an den kurz vorher in Neval eingetroffenen 
Bunge die Aufforderuug zur Übernahme des Syndicats. Diese 
Aufforderung übermittelten Nameus des Rcvalscheu Raths die 
Glieder desselben Rathsherren Alexander Koch ('s 1867) nnd 
Joachim Heinrich Hippius (7 1847). Am 23. April fand die 
förmliche Einführung und Vereidigung statt. Das Protokoll 
dieses Tages ist das erste, welches Buuge uuterschribeu hat. — 
Nach Jordaus Tode wurden am l.4. März 1844 vom Oon-
silinm ^ttnsulum (Bürgermeister - Collegium) der Rathsherr 
Gonsior und Syndieus Buuge dem Rathe als Caudidaten zum 
erledigten Bürgermeisterposteu präseutirt uud Letzterer gewählt. 
Übrigens hat dessen Zugehörigkeit zum Rathe weit länger ge­
dauert, als seiu Ausenthalt in Reval. Nachdem er schon nach 
Petersburg übergesiedelt war, erhielt er seine förmliche Entlassung 
erst im Jahre 1.858. 

Um eine bessere Übersicht über Bnnges umfangreiche uud 
mannigfaltige Thätigkeit während feiues mehrjährigen Aufenthaltes 
in Reval zu gcwiuneu, erscheint cs rathsam, sie unter besondere 
Gesichtspunkte zu bringen, und hätteu wir dauu zuerst iu Kürze 
uns zu vergegenwärtigen: 

a )  S e i n e  T h ä t i g k e i t  a l s  A d m i n i s t r a t o r  u n d  
R i ch t e r. 

Es lag ebeu so sehr iu der ganzen damaligen Zeit­
lage, welche Reformen und Veränderungen selbst auf dem Ge­
biete commnnaler Zustände nur weuig kauute, als auch iu 
Buuges ganzer Anlage und Befähigung, daß, wenigstens zu 
Ansang seiner Amtstätigkeit, Verwaltuugs-Sacheu von ihm nur 



— 41 

so weit gefördert wurden, als cs durchaus notwendig war. 
Bunge war und blieb mehr Gelehrter als Administrator; als 
solcher hat er höchstens in den letzten Revalcr Jahren etwas 
Nenuenswerthes geleistet. Seine besondere Begabnug zu codifi-
catorischen Arbeiten und seine großen Verdienste auf diesem Ge­
biete werden weiter uuteu beleuchtet werden. Daß er dagegeu, 
was ihm als Syudieus Zuuächst oblag, ciu vorzüglicher Richter 
war, wie cs die vielen von ihm geschriebenen Urtheile, namentlich 
in Civil-Sachcn beweisen, kann nicht Wunder nehmen, hing 
dies doch mit seiner gauzeu Vergangenheit auss Eugste zusammen. 

Eine wahre Fundgrube für gelehrte Forschungen eröffnete 
sich ihm im alteu Nathsarchive. Bald nach Antritt seiues 
neuen Amtes — am 11. Mai 1643 — erbat er sich die Er­
laubnis;, iu Rede stehendes Archiv in Ordnung bringen zn 
dürfen. Die großen Schätze desselben lagen meist im Keller-
gewölbe wie Krant und Nübeu durch einander; seit Jahren hatte 
sie keine Hand berührt. Schon am 19. Januar 1844 konnte 
Buuge dem Rathe ein Exemplar seiner Abhandlung unter dein 
Titel „Nachrichten über das alte Archiv in Reval" überreichen, 
nnd am 9. März bewilligten Rath nnd Gilden zn Archivzwecken 
eine Subvention vou 400 Rbl. aus Stadtmittclu. Nun begann 
erst eiue mühevolle Arbeit, die bekanntlich Jahre laug gedauert 
hat. Zuuächst mußten die alten Urkuudcu, Protokolle, Bücher 
uud Schreiben von Schmntz aller Art gereiuigt uud dann aus 
dein Keller nach oben gebracht werden. Dort begann die 
schwierigere, wissenschaftliche Arbeit. Um fie beginnen zu kennen, 
mußte Bnnge, wie er selbst erzählt, Blcchkasten anfertigen und 
diese in einem feuerfesten Ranme, wo allerlei Schätze, als: 
Privilegien-Bestätigungen der verschiedenen Regenten, Briefe 
von Luther, Silbergeräthe :e. aufbewahrt wurden uud welcher „die 
Kämmerei" hieß, iu besonderen, dazn aufgestellten Schränken 
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placireu. Nun erst ging es cm das Entziffern dcx Urkunden 
und das Bestimmen ihres Alters, Ursprungs und Inhalts. 
Doch ist hier nicht der Ort, die von Bunge der Gefchicht-
schreibuug damit erwiesenen Dienste zu würdigen. 

Kehren wir zur Verwaltungsthätigkeit Bungts zurück. 
Sie bestand ziemlich gleich am Anfang derselben u. A. in einer 
Reise, die er am N. October 184d nach Riga machen mußte, 
um als Glied eiuer Commission zur Anfertigung eines Ent­
wurfs eures Rckruteu-Reglemeuts für die Ostsee-Provinzen mit­
zuwirken. 

Im J^hre darauf uahm der bisherige Oberpastor au 
der St. Olai-Kirche, Superintendent Meyer seinen Abschied. 
Bunge, seit 1.844 Präsident des Stadt-Consistorinms, lag es 
besonders ob, Caudidaten zur Wiedcrbesctzuug dieser Pfarre dem 
Rathe zu präsentireu. Der Pastor von Marienburg Dr. Girgen-
sohn (Christoph Heinrich Otto, 7 in Reval 1869) hatte sich zu 
dieser Stelle gemeldet und Bunge begünstigte seinerseits die 
Wahl desselben dergestalt, daß sie ersolgte. Nicht nnerwähut 
mag hier bleiben, was eigentlich das Motiv dieser Wahl war. 
In Reval huldigte damals die ältere Generation den Anschan-
uugeu des Rationalismus. Bon diesen Anschauuugeu geleitet, 
sah man das Treiben der Herrnhnter mit scheelen Augen an. 
Nuu wußte man allgemein, Girgensohn sei ein Gegner der 
Brüdergemeinde. Halt, dachte man im Schöße von Rath nnd 
Gilden, das wird für uns der rechte Mann fein. Wie täuschte 
mau sich aber, als es sich bald nach seiuer Aukuuft erwies, daß 
er eiu auf positivem, biblischem Grnnde stehender Prediger sei, 
der sehr bald mit dem damals nichts weniger als beliebten 
Diaeonns der Olai-Kirche Huhu an einem Strange zog. 

Mehr Schererei als Arbeit erwuchs Buuge aus der im 
Jahre 1848 erfolgten Sendung des Beamten der in Riga 
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tagenden Chanikow-Stackclbergschcn Rcvisions-Commissjou, des 
Hofraths Bekleuüschew. Demselben war die Aufgabe zu Theil 
geworden, iu Reval alle möglichen Erhebungen Zu veranstalten, 
eine Aufgabe, die ihu gegen ein Jahr beschäftigte, und mit ihm 
vor allen Dingen Bunge. Denn nicht nur die damals bestehenden 
Zustände waren Gegenstand der Erhebungen, sondern auch die 
historische Entwicklung derselben, und da war ja vor Allem 
Buuge der Mann, der Auskunft ertheilen kouute. Speciell war 
ihm vom Rathe die Aufgabe zugewiesen worden, Genaueres 
über die Eiuwohnerzahl Revals während der letzten 5 Jahre 
zu ermitteln. 

Im Jahre 1847 übernahm Bunge das Präsidium in: 
Rathe uud blieb bis zum Jahre 1854 Bürgermeister am Wort. 

Während dieser Zeit hatte er verschiedene Reisen in städti­
schen Angelegenheiten nach Petersburg, Riga uud Dorpat zu 
machen. 

Der ersteu Reise uach Riga ist schon Erwähnung gethan. 
Am 15. Januar 1852 wurde er auf Bitte der Revalscheu 
Kaufmaunschast in die Residenz delegirt, um dahiu zu wirken, 
daß ein Caual, der für eine Verbindung des finnischen Meer­
busens mit dem Peipus-Sec projcctirt wurde, iu der Richtung 
auf Reval gezogen würde. Zu dem im selben Jahre gefeierten 
5l)jährigen Jnbilänm der Universität Dorpat ward er zum 
Vertreter Revals^uud Ueberbriuger einer Adresse bestimmt. 

Die Zeit des Krimkricges ward uicht nnr der Stadt 
Reval und ihren Bewohnern, sondern vor allen Dingen der 
städtischen Verwaltung und speciell Bnnge eine Quelle uuaus-
gesetzter Mühcu uud Sorgcu. Die Cholera war noch nicht ganz 
erloschen, nnd cs mußte für Evacuirung der Stadt-Hospitäler 
von Kranken und Rcconvalcsccntcn gesorgt werden. Zur Deckung 
der Kriegsbcdürfuisfe reichten die städtischen Mittel nicht hin, 
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und wurde bei der Staatsregiernng um eine unverzinsliche An­
leihe von 50,000 Rbl. — die, beiläufig bemerkt, in dieser Form 
nicht bewilligt wurde — gebeteu. Von allen Seiteu, namentlich 
auch vou Seiteu des Höchstcommandirenden iu Ehstland Grafen 
Berg, ergiugeu Requisitioueu an die städtische Verwaltung wegen 
Verstärkung der Löschmittel, Eröffnung nener Poststationen, 
Beschaffung von Pferden, Stellung vou Lazarethbedürsnissen :e. 
Am 9. März 1854 crlheilte der ehstläudische Gouverueur 
I. v. Grüuewaldt dem Revalschen Rathe die Weisung, nicht 
uur die Kassen und einen Theil des alten Archivs nach Weißeu-
stein zu schasseu, souderu auch als besoudere Abtheilung in diese 
Stadt überzusiedelu. Auch Buuge gehörte zeitweilig zu dieser 
Abtheiluug. Vou Weißeusteiu aus mußte er sich am 11. Mai 
1854 zu einer Besprechung mit dem neu ernannten General-
Gouverneur der Ostseeprovinzen Fürsten Suworow iu ver­
schiedenen öfseutlichen Augelegeuheiteu nach Riga begeben. 

Bald nach dein Regiernugsautritt des Kaisers Alexander II. 
wurden Vertreter der bedeutendsten Städte der Ostseeprovinzen 
nach Petersburg berufen, um über verschiedene wichtige pro­
vinzielle uud eommunale Einrichtungen und Interessen im Verein 
mit Ncgieruugsvertreteru zu verhaudelu. Riga delegirte neben 
Anderen den bekannten Bürgermeister Otto Müller, Reval Bunge, 
und wnrde ihm der Ober-Seeretär des Raths Alexander Schütz 
als Hülssarbeiter beigegeben. Die Aufgäbest der städtischen 
Delegirten wareu theils gemeinsame, theils besondere der einzelnen 
Commnnen, die sie vertraten. So war es Reval besonders 
darum zu thuu, das städtische Vermögen vou der Reichseontrole 
und die städtischen Budgets vou der bislang erforderlichen 
ministeriellen Bestätigung zu befreien. Es gelang nun Buuge, 
beim Ministerium des Innern es durchzusetzen, daß das Budget 
des sog. Gotteskastens fortan nicht mehr der Beprüfnng nnd Be-
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hin das vor allem für Kirchcu- uud Schulzwecke seit Alters 
her fuudirte Vermögeil iu die freie Disposition der Stadt 
überging. Der Rath war mit diesem Ergebnis; so außerordentlich 
zusriedeu, daß er an Bnnge ein vom 8. Mai 1856 datirtes 
Dankschreiben erließ, aus dem folgcuder Passus hier reproducirt 
werdeu mag: . Freudigen Herzens wählten wir Sie zum 
Vertreter der Stadt, deuu wie die literarische Welt es auucrkeunt, 
daß Sie deu Slamm der Provinzialrechtswisseuschaft uud der 
Provinzialrechtsgefchichte gepflanzt nnd daß er uuter Ihrer 
liebevolleu Pflege so herrlich emporgewachsen, so erkennt der 
Rath der Stadt Reval, daß Sie den über letzterem sich aus-
breiteudeu Zweigeu dieses Stammes Ihre besoudere Sorgfalt 
zugewaudt haben. Mir wissen aber anch, daß bei Ihnen sich 
mit der Keuutuiß des Rechts auch die Liebe zum Rechte ver­
bindet. ..." 

Bunge kehrte nicht mehr dauernd nach Reval zurück; 
die letzte vou ihm währeud seiues kurzeu Aufcuthaltes iu 
geuauuter Stadt mitgemachte Sitzung nnd das von ihm 
uuterschriebeuc Protokoll siud die vom 21. September 1856. 
Im August desselben Jahres fand auf höhere Auorduuug 
seiue Ueberführuug zur II. Abtheiluug der sog. Eigenen Kanzlei 
des Kaisers statt. 

d )  S  e  i  n  e  T h ä t i g k e i t  a l s  G e l e h r t e r .  

Bunge spricht iu seiuer Biographie davou, cs habe sich 
auch iu Reval wie in Dorpat cin Juristen- oder Uuterhaltungs-
Zirkel gebildet, dein er so vieles zu verdanken gehabt. Wir 
finden in der Vorrede zur zweiten Ausgabe seines liv- und 
ehstländischeu Privatrechts folgende weitere Notizen darüber. 
Dieser Zirkel bestand aus Rathsgliederu G. Gloy, A. G. Koch, 
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I. G. Köhler, A. Schütz und dem ehstländischen Procurcur 
Or. C. I. A. Paucker. „In diesem Zirkel — heißt es a. a. O. 
weiter — wurde im Laufe von drei Wintern dieses Werk sdas 
genannte Privatrecht) aufs Genaueste durchgeuommen und durch­
gesprochen. Daß dasselbe dadurch insbesondere an praktischem 
Werthe — vorzüglich in Beziehung auf Ehstlaud und Reval 
— bedeutend gewonnen, kann Sachkennern beim ersten Blick 
in diese neue Ausgabe nicht entgehen. Aber auch außerdem 
haben fortgesetzte theoretische Studien den Verfasser zur Be­
richtigung mancher Jrrthümer uud Ergänzung mancher Mäugel 
seiues Werkes geführt; er hat die neuere, zum Theil durch fem 
Werk veraulaßte Literatur gewisseuhaft benutzt, theils um seine 
früheren Ansichten, wo er sich eines Besseren übersührt erachtete, 
zu äudern, theils um sie gegen die dawider gemachten Angriffe 
zu vertheidigen uud tiefer zu begründen." Die neue Auflage 
ist speciell deu genannten praktischen Juristen und anßcrdcm 
dem früheren Dorpater Collegen Professor Or. C. O. v. Madai 
in Kiel gewidmet. 

Bevor noch Bunge nach Reval gekommen, war er nnd zwar 
seit dcm 24. Jnni 1842 correspondirendeS Mitglied der chst­
ländischen literarischen Gesellschaft, d. h, desjenigen Vereins, der 
schon damals als Mittelpunkt geistiger Bestrebungen in der 
Provinz Ehstland gelten konnte. Als Bunge im März 1843 nach 
Reval übersiedelte, wurde er sosort ordentliches Mitglied der 
Gesellschaft und trat der Section für 'Rechtswissenschaft bei. 
Als solches hielt er seiuen ersten Vortrag „über livlündischc 
Hohlmaße". Diesem folgten die Vorträge „über die Rechte 
der Nachbarn bei Be- uud Entwässerungsversuchen" uud „über 
die Beweiskraft der Handelsbücher mit besonderer Rücksicht aus 
das in Reval geltende Mische und ans das Rigasche Stadt­
recht", endlich „über das Eheverbot wegeu mangelnder Ein­
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willigung der Eltern". Diese drei Vorträge sind später in 
den von Bnnge und Madai herausgegebenen theoretisch-praktischen 
Erörterungen abgedruckt worden. — Im Jahre 1844 wählte 
man Buuge zum Direetor der Seetion für Rechtswissenschaft. 
In dieser Stellung hat er eine Reihe von Vorträgen gehalten, 
von denen hier genannt werden mögen: „Bischof Jacobs 
Stadtrecht für Hapfal vom Jahre 1294", „Abriß der Geschichte 
des Rechtsverfahrcus in peinlichen Fällen zur Zeit der Ordens-
Herrschaft in Liv-, Ehst- und Kurland", „Ursprung nnd Wirk­
samkeit der Vehmgerichte im Mittelalter uud dereu gerichtliches 
Verfahre« nach den neuestcu Uutersnchuugeu des Kauzlers 
v- Wächter iu Tübingen"; wir sinden diese Vorträge in Bnnges 
„Archiv" abgedruckt. Doch beguügte Buuge sich keiueswegs mit 
Vorträgen juristischen Inhalts, auch die Geschichte und namentlich 
die Provinzialgeschichte kamen zu voller Geltung. So wnrden 
in der Gesellschaft u. A. folgende Vorträge verlesen: „Nach­
richten über das alte Archiv in Reval", „die Revalschen Maner-
thürme um das Jahr 1525", „über einige neu entdeckte liv-
ländische Chroniken, insonderheit eine alte Heermeister- und eine 
Rigasche Erzbischoss-Chrouik". Auch diese Vorträge sind in: 
genannten „Archiv" abgedruckt worden. Indessen waren cs 
nickt immer größere Aufsätze, sondern auch häufig uur Referate 
oder von ihn: in Vorschlag gebrachte Discussionsthemata, durch 
welche Buuge anregend zu wirke:: suchte. 

Nicht lauge, uachden: Buuge Reval verlasse:: hatte uud seiue 
Rückkehr au deu Ort seines mehrjährigen Aufenthalts nicht mehr 
zu erwarten stand, in: Jahre 1859, wurde er zum Ehrenmit-
gliede mehrgedachter Gesellschaft erwählt. 

Im Jahre 1877 richtete letztere an Bnnge iu Veran-
lassuug seiues 50 jährigen Doetor-Jubiläums eiu Glückwuusch-
Schreibeu, für welches der Jubilar vou Gotha aus dankte. 



— 48 — 

Ein kostbares Andenken an Bnnge und seine historischen 
Studien besitzt die Bibliothek der Gesellschaft in dem ihr ge­
widmeten Mannscript — erstaunlich ist die feine und doch 
zugleich leserliche Handschrift Bunges — seines Buches „das 
Herzogthum Ehstland unter den Königen von Dänemark". Es 
trägt das Datnm Gotha 1877. Es mag hier zugleich erwähnt 
werden, daß sich in derselben Bibliothek ein Sammelwerk — 
I/ivono-Lsllioniea — befindet, welches gleich zu Anfang ein 
„Dorpat 1824" datirtes Mannscript von Bnuges Hand enthält, 
betitelt „Einleitung in sämmtliche Quellen des liv-, ehst- uud 
kurläudischen Rechts", wahrscheinlich eine Borarbeit seines Buches 
„Einleitung iu die liv-, ehst- uud kurläudische Rechtsgeschichte 
uud Geschichte der Rechtsquellen. Reval, 1849." 

Bevor Baron Toll den Plan faßte, die „Brieflade" heraus­
zugeben, hatte Georg v. Brevem, damals ehstländifcher Ritter-
schasts-Seeretär, einem ähnlichen Gedaukeu durch Aufsindung 
und Bearbeitung vou auf die Adels- und Gütergefchichte Ehst­
lands bezüglichen und im ritterschastlicheu Archiv befindlichen Ur­
kunden vorgearbeitet; Bunge, mit Brevern befreundet, intcressirte 
sich, als er uach Reval kam, aufs Lebhafteste für dessen Forschungen 
und erkannte alsbald ihren Werth für die in Rede stehende 
Gütergeschichte. So war denn Bunge, als Toll ihn aufforderte, 
sich au der „Brieflade" zu betheiligen, nicht nnr mit dem, was 
das Ritterschafts-Archiv zur Benutzung für dieselbe darbot, 
sondern auch mit den Urkunden des alten Raths-Archiv einiger­
maßen bekannt. Tolls schou im Jahre 1851 gefaßter Plan, 
die „Brieflade" dem Drucke zu übergeben, der wegen mancher 
äußeren Hindernisse damals nicht zur Ausführung kam, wurde 
— wie dem Borworte znm ersten Bande der „Brieflade" zu 
entnehmen ist — erst verwirklicht, als Bunge im März 1853 sür 
die Mitwirkung an diesem Unternehmen gewonnen war. Bunge 
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übernahm — demselben Vorwort zufolge — für den ersten 
Band zunächst die Uebertraguug fämmtlicher Urkunden ins 
Hochdeutsche uud die Leitung des Druckes. Zu der Kuckersscheu 
Urkundensammlnng fügte er seine eigene, im Lanfe von vielen 
Jahren erworbene Sammlnng vou Prwatnrkuudcu, benutzte, 
wie schou benierkt, das ihm zugängliche Revalfche Raths-Archiv 
uud erließ iu öffeutlicheu Blättern eine Anfsordernng au alle 
Besitzer vou ehst- und livländischen Privatnrknnden, ihm solche 
znr Benlltznng anzuvertrauen. Bnnge übernahm ferner für den 
ersten Band die Anfertigung eines Sach. nnd Wortregisters, 
während Baron Toll das Persoueu- uud geographische Register 
zu bearbeiteu hatte. Diese Arbeitstheilnng brachte es mit sich, daß 
Bnnge sich vorwiegend mit den alten Rechtsbüchern und sonstigen 
Rechtsqnellen nnd damit zusammenhängenden Rechtsfragen 
beschäftigte. Ein ihm anf diesem Gebiete sehr wichtiger Mit­
arbeiter erwuchs ihm später iu der Persou vou Paucker. Weuu 
Bnnge iu der Folge auch viel Material für die „Brieflade" geliefert 
hat, so hat er sich als Herausgeber derselben nnr bei ihrem 
ersten Bande betheiligt. 

e )  S e i n e  s p ä t e r e n  c  o  d  i  f i  e  a  t  o  r  i f  c h  e  n  A r b e i t e n .  

Wie dem Leser ans Bnnges Autobiographie bekauut, machte 
er in den Winterferien der Jahre 1831 —1834 Besuche iu der 
Residenz uud bei der Gelegenheit die Bekanntschaft des Grafen 
Speransky und des Geheimraths Bolngjanski. Beide hatten ja 
schon damals die Begabung Bunges für eodifieatorische Arbeiten 
erkannt und mit Ersolg in Anwendung gebracht. Während 
des Revaler Aufenthaltes boten sich wehrhafte Veranlassungen 
dar, die iu Rede steheude Begabung derart zn bethätigen, daß 
fich die SlaatSregiernug dazu entschloß, Bunge ganz für das 
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Nessort der Codisieatiou zn gewinnen, nnd er in Folge dessen 
nach Petersburg übersiedelte. 

Bevor wir ihu dahiu begleiten, wo besonders Graf 
Bludow in den Vordergrund tritt, wird es manchem Leser 
gewiß nicht unerwünscht sein, sich vorher die Bilder der zuerst 
genannten beiden Männer vergegenwärtigen zn können. Wir 
finden sie in einem Aufsätze der „Balt. Monatsschrift" — 
Bd. XX?X — betitelt: „Erzähluugcu eines Augenzeugen aus 
der Geschichte der Codisieatiou des Proviuzialrechts". Dieser 
Augenzeuge war der verstorbene ehstläudische Gonvernenr nnd 
damalige Nitterschaftshauptmaun I. v. Grünewaldt, der, im 
Jahre 1836 nach Petersbnrg berufen, utts folgende Bilder 
jeuer beideu Mäuuer eiltunrft. Vou Sperausky heißt es 
a. a. O.: „Dieseu inerklvürdigen Mann zn charakterisiren, ist 
uicht leicht; deuu ein abgeincsseneres und verschlosseneres Wesen 
ist mir nie vorgekommen. Er sprach selten mit Entschiedenheit 
eine Ansicht ans, vermied überhaupt Gespräche über politische 
oder auch nnr ernste Diugc und selbst in seinen Mienen war 
seine Herzensmeinnng nicht zn lesen. Trng man ihm etwas 
vor, so daß er geuöthigt war, seine Meinnng darüber anszn-
sprecheu, so pflegte er uur dien" zu sagen. Doch durfte 
man dies nicht für eilte Aeußeruug des Beifalls halteu, deuu 
es war, wie meine Erfahrung mich gelehrt hat, nichts als ein 
Zeichen, daß er gehört habe, wovon die Rede gewesen." — 
Grünewaldt lernte vor Speransky den Geheimrath Bolngjanski 
kennen. „Ich fand — berichtet er über Letzteren — einen 
wohlbeleibten Alten von mehreren 70 Jahren mit einem aus­
drucksvollen Kopfe, der dicht mit grauen Haaren bewachsen war. 
Er ist überaus harthörig, pflegt deu größteu Theil des Tages 
im Schlafrock, der ihu selten völlig bedeckt, in einem Lehnstnhl 
zu sitzen an einem Tische, der in größter Unordnung mit 
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Büchern, Zeituugsblättcrn und Papieren aller Art bedeckt war, 
entweder lesend oder im Gespräch mit seinen Veamteu, oder 
auch schlafend." 

Die bedeutendsten codificatorischen Arbeiten, welche Bunge 
während feines Aufcuthaltes in Reval auszuführen hatte, waren 
der im Jahre 1848 von ihm ausgearbeitete Abriß der Geschichte 
des Privatrechts und Prozesses der Ostseeprovinzen und die ihm 
vom Grasen Bludow aufgetragene Codisieation des Privatrechts. 
Beide Arbeiten führte Bnnge fo sehr zur Zufriedenheit an maß­
gebender Stelle aus, daß, wie aus einem Schreiben des ehst-
ländischen Gouverneurs au deu Revalschen Rath vom 25. April 
1852 erhellt, Buuge auf Vorstellung des Grasen Blndow nicht 
nnr das Allerhöchste Wohlwollen, sondern auch eine Gratisieatwn 
von 1OW Rbl. zu theil wurde. Ob die am 17. November 1853 
stattgehabte Verleihung des St. Annen-Ordens 2. Klasse mit 
diesen Arbeiten in einem Zusammenhange gestanden hat, mag 
dahingestellt bleiben. 

5. Dunge in Uotevslin^g. 

In die Zeit seines Petersburger Aufcuthalts fällt Buugcs 
Aufnahme in die Corporation der Ehstländischen Ritterschaft nnd 
die Verleihung des Ehrenbürgerrechts seitens der Stadt Reval. 

Erstere, als die zeitlich frühere, mag znerst eine nachträgliche 
Ergänzung erfahren. Die chstlündifche Ritterschaft war im 
März 1865 zu eiuem Landtage versammelt, und bildete n. A. 
die in Rede stehende Angelegenheit einen Gegenstand ihrer Ver­
handlungen. Laut Protokoll vom 15. März wurde dieselbe 
durch einen Antrag des Barons Bernhard von Ucxküll ein-
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geleitet. Dieser Antrag lautet, wie folgt: „Erlauben Sie, 
meine Herrcu, iu llebercinftinnuung :nit meiuem Herru Collegen 
aus der Jnftiz-Commission — Antragsteller n?eiut den damaligen 
Proeureur von Ehstland, jetzigen Senatenr Friedrich Baron 
Stackelberg — eine Pflicht der Dankbarkeit zu erfüllen und 
den Antrag zu stellen, daß die Ritterschaft iu Auerkeuuuug der 
großeu und glänzenden Verdienste, die der Wirkliche Staatsrath 
von Bnnge sich um das Rechtslebcn der Ostseeprovinzen 
erworben, denselben als Ehrenmitglied iu ihre Corporation aus­
nehmen möge." Er gestehe, daß er selbst, ehe ihm in Dorpat 
die Gelegenheit dazn geboten, nicht im Stande gewesen sei, die 
großen Verdienste dieses Mannes in vollem Maße zu würdiget!. 
Er wolle uicht allem seiuer großeu und bewunderungswürdigen 
Arbeit, der Codisication des Civilrechts, Erwähnung thuu, nicht 
der vieleu Bücher und Abhandlungen, die er über das provinzielle 
Recht geschrieben, nicht seiner Thätigkeit als Professor an der 
Landes-Universität, sondern er lege das Hauptgewicht daraus, 
daß Herr v. Bunge uns eiu Gut wiedergescheukt hat, das im 
Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen war, das Bewnßtsein 
nämlich unseres Rechts, und nichts sei in schweren Zeiten so 
kräftigend, wie dieses. Es sei gewagt von ihm, diesen Autrag 
der Versammlung zu stellen, denn er übernehme dem Manne 
gegenüber, dem dieser Antrag gegolten, die höchste Verantwort­
lichkeit, wenn er nicht die Beistimmnng der Ritterschaft findet. 
— Nach kurzer Debatte wird eine Abstimmung abgelehnt und 
Bunge per Acelamation als Ehrenmitglied der ehstländischen 
Ritterschaft aufgenommen. 

Das Schreibe::, welches Buuge die Aufnahme meldet, 
kantet, wie folgt: „Ew, Excellenz habe ich die Ehre mitzutheilen, 
daß der im März dieses Jahres versammelt gewesene Landtag 
beschlossen hat, Sie als Ehrenmitglied der Ehstländischen Ritter-
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schast aufzunehmen. Die Ritterschaft wollte Ihnen hierdurch 
ein Zeicheu der aufrichtige« Anerkennnng geben, welche Ihr 
unermüdliches Strebeu uud Schaffen auf dem Gebiete des ein­
heimischen Rechts gefuudeu hat. Die Ritterschaft hofft, daß 
Ew. Excellenz diese Aufuahme als eiueu herzlichen Dank ansehen 
werde, der Ihnen aus eiuem Laude geworden, dem Sic das 
hohe Gnt des einheimischen Rechts durch Ihre mühevollen nnd 
ansopferndeu Arbeiten gesichert. Das Diplom über die statt­
gehabte Ausnahme werde ich nicht ermangeln seiner Zeit Ew. 
Excellenz zn übermitteln. 

Reval, Ritterhans, den 8. April 1865. 
Baron Pahlen, Ritterschaftshauptmann." 

Bnnge antwortet daranf in einem Schreiben, datirt 
St. Petersburg vom 11. März, in welchem er dessen erwähnt, 
daß der RitterschastShauptmann ihn mittelst Telegramms vom 
10. desselben Monats „von der ehrenvollen Auszeichnnng in 
Kenntniß gesetzt habe", für diese Auszeichnung dankt, die er 
sehr hoch zu schätzeu wisse, „Haben mir meine wissenschaftlichen 
Forschungen" — schreibt er weiter — „im Gebiete unseres 
Provinzialrechts und seiner Geschichte, denen mein ganzes Leben 
gewidmet, schon an sich stets einen hohen Genuß gewährt, so 
siud die Früchte, welche ineine wissenschaftlichen Bestrebungen 
getragen, mir doppelt kostbar und zu den sür mich kostbarsten 
rechne ich die gegenwärtig errungene, zumal sie anch meinen 
Nachkommen zn Gnte kommt." 

Das Schreiben des Revalschen Raths, bei welchen: derselbe 
Bnnge die Ehrenbürger-Urkunde übersendet, lautet folgendermaßen : 

„Als Ew. Excellenz einst der Universität Dorpat ange 
hörten, da waren Sic der Erste, der durch seine tiefen 
Forschungen deu vcrhülltcu Keru des Proviuzialrcchts an das 
Licht gebracht hat, aus dem zerstreut uud ungeordnet Bor-
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handenen ein auf historischem Fundamente ruhendes festes Ge-
bände errichtend; da wareu Sic es, welcher der rechtsbeflisfenen 
Jngend den Weg gewiesen, den sie in der Theorie wie in der 
Anwendung jenes Rechts zu waudelu habe. Als darauf der 
Rath der Stadt Reval das Glück hatte, Ew. Excellenz iu 
feiner Mitte zn sehen, da war dieser Stadt einer ihrer wohl­
wollendsten Oberen und einer ihrer rechtskundigsten uud gerechtesten 
Richter geschenkt. Nachdem endlich Se. Majestät der Herr 
und Kaiser Ew. Excellenz in Seine Eigene Kanzlei zu beruseu 
uud Ihnen die Codisication des ProvinzialrechtS anzuweisen 
gernht hatte, ist unlängst der Allerhöchst sanctionirte Codex des 
CivilrechtS der Ostscc-GouvernementS erschienen, in welchen: die 
edlen Früchte Ihrer vieljährigen Forschungen und Arbeiten anch 
für unsere Stadt niedergelegt sind. Wohin aber anch Ihr 
Lebensweg Sie geleitet hat, überall haben Sie als Schriftsteller 
die Literatur des Provinzialrechts wie der Rechtsgeschichte durch 
die vou Jhucn herausgegebenen Werke bereichert. 

Gegen den erlenchteten Begründer nnd Lehrer der Wissen­
schaft, wie gegen den rechtskundigen und gerechten Richter, 
gegen deu eifrigen Forscher und bewährten Schriftsteller, wie 
gegen den treuen Vollzieher des Kaiserlichen Willens sind unsere 
Herzen voll der innigsten Verehrung nnd Dankbarkeit, Diesen 
Gefühlen eiue Sprache zu geben, ist nnser gerechter Wunsch. 
Möchten wir diesen dnrch die Ernennung Ew. Excellenz znm 
Ehrenbürger uuserer Stadt erreichen, möchte Ew. Excellenz die 
hierbei übersandte Urkunde freundlich annehmen, was in unseren 
Herzen uuvertilgbar geschrieben steht. 

Reval, Rathhans, den 18. Juni 1865." 
Die Urkunde selbst lautet: 
„Wir Bürgermeister uud Rath der Kaiserlichen Gouverne­

ments-Stadt Reval nrknnden hierdnrch, daß wir Seiner Excellenz 
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dem Herrn Wirklichen Staatsrate nnd hoher Orden Ritter 
Ol-. M'. ulr, 

F r i e d r i c h  G e o r g  v o n  B u n g e  
in dankbarer Anerkennung der uuschätzbareu Verdienste, welche 
er sich um die wissenschaftliche Bearbeitung uud Codificatiou 
des einheimischen Rechts erworben, das 

E h r e n b ü r g e  r  r  e  c h  t  
der Stadt Reval verliehen haben. 

Reval, Ralhhaus, den 17. Jnni 1865." 
Urkuilde nnd Begleitschreiben sind von dem damaligen 

Syndicns O. v. Rieseinann verfaßt worden. 
Auch für diese Verleihung hat Bunge dem Nevalfchen 

Rathe ein herzliches Dankschreiben zukommen lassen. 
Wie Bunge in seiner Biographie angiebt, hat er sich an 

dem eigentlichen Stndentenleben wenig betheiligt uud namentlich 
keiner der damals bestehenden Corporationen angeschlossen. Die 
großen Verdienste, die er sich erworben, haben aber anch bei den 
Dorpater Stndenten seiner Zeit volle Anerkennung gefunden. Bei 
Erwähnung der Ehrenbezeugungen, die Bnnge von Ritterschaften 
nnd Städten zn theil wurden, darf als letzte der Art nicht nn^ 
erwähnt gelassen werden, daß die Dorpater Corporation „Estonia" 
am 7. September 1871 bei Gelegenheit ihres 50 jährigen 
Jubiläums Bunge zu ihrem E hren - Phili st e r erwählt hat. 

Die Theilnehmer am Jnristenabend in Petersburg, vou 
deueu die Biographie spricht, kann der Herausgeber auf Gruud 
eiuer gütigen Mittheilung eines dieser Theilnehmer, nämlich des 
Herrn Wirklichen Geheimraths Gregor v. Brevern — beiläufig 
bemerkt, eines alten Frenndes Bnnges — nachträglich nennen. 
Es waren dies: 1) Theodor v. Brunn, der im Jahre 1889 
als StaatSseeretär des Großfürstenthnms Finnland gestorben ist; 
2) Nicolai Miogkow, als Senatenr verstorben; 3) Dimitri 
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Solski, gegenwärtig Vorsitzender im Gesetz-Departement deS 
Neichsraths, früher Reichs-Seeretär nnd dann Reichseontrolenr; 
4) Georg Peretz, gegenwärtig Mitglied desselben Departements; 
5) Basile v. Reutern, gegenwärtig Geheiinrath beim Codifications-
Dcpartclneilt des Neichsraths (die frühere II. Abtheilnng der 
Kaiserlichen Kanzlei). „In der letzten Zeit — bemerkt Herr 
v. Brevem — trat noch Theodor Marens hinzn, gegenwärtig 
Seeretär und Gehülfe des Ober-Dirigirenden dieses Eodisieations-
Departements." 

6. Knnges letztes 

Die letzte schriftstellerische Arbeit Buuges, welche im 
Drnck erschienen ist, stammt aus dem Jahre 1387. Sic führt 
den Titel „das Albrecht-Dürer-Spiel" uud ist in .>?! 31 der 
Zeitschrift „Der Vazar" erschienen. In ihrem Eingänge lesen 
wir: „Unter den vielen in neuerer Zeit bekannt gewordenen 
Geduld- oder Einsiedlerspielen (eine Wohlthat für diejenigen, 
welche durch Schwäche des Gesichts uud Gehörs oder aus 
anderen Gründen ans ein einsames Leben angewiesen sind und 
ihre Zeit nicht durch Leseu oder erustere Beschäftigung aus­
füllen können) nimmt ohne Zweifel das sogenannte Albrecht-
Dürer-Spiel einen der ersten Plätze ein. Seinen Namen hat 
das Spiel von dein berühmten Maler nnd Kupferstecher Albrecht 
Dürer, weil es auf einem der Kupferstiche des Meisters, betitelt 
„Melancholie I.", abgebildet ist. Diese Abbildung hat wahr­
scheinlich zugleich deu Zweck, das Jahr auzugeben, welchem der 
Kupferstich seiue Eutstehuug verdankt, nämlich 1514, indem 
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diese Jahreszahl in der letzten Reihe der Abbildung zu sehen 
ist. Dieselbe Jahreszahl ist auch unten an dein Steine, auf 
welchem die Figur der Melancholie sitzt, angegeben." 

Und nun folgt eine ausführliche Erläuterung der Be­
schreibung des Spiels. 
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Im Verlage von Franz Kluge in Reval sind 
nachstehende Werke von F. G von Bunge erschienen nnd 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Ueber den Sachsenspiegel, als Quelle des mittleren 
nnd umgearbeiteten livländischeu Ritterrechts, sowie des Oesel-
scheu Lehnrechts. gr.-8. 1827. geh. 1 R. 

Darstellung des heutigen rnssischen Handelsrechts» 
mit Berücksichtigung der Ostseeprovinzen. gr.-8. 1829. geh. 1 N. 

Keiträge znr Knnde der liv-, eljst- und lmr-
ländischen RechtsqneUen. gr.-8. 1832. geh. 75 K. 

Wie kann der Zlechtsmstand ^iv-, Gljst- und Kur­
lands zwelkmäfttg gestaltet werden? Geschichtlich 
entwickelt. gr.-8. 1833. geh. 25 K. 

Geschichtliche Gntwickelnug der Standesuerhält 
Nisse in Liv-, Ehst- und Kurland bis znm Jahre 1561. 
gr.-8. 1838. geh. 1 R. 

Die (^nelten des Renaler Stadtrechts. 2 Bde. gr -8. 
1842—1846. (Nur noch in wenigen Exemplaren vorhanden.) 
geh. 7 R. 70 K. 

Das lin- nnd ehstUindische Urivatrecht, wissen 
schastlich dargestellt. 2. sehr vermehrte uud verbesserte Auslage. 
2  B d e .  g r . - 8 .  1 8 4 7 .  g e h .  E r m ä ß i g t e r  P r e i s  
(statt 5 N. 60 K.) 2 R. 50 K. 

Ginleitnng in die lin, elM- uud lmrländische 
Rechtsgeschichte und Geschichte der Ncchtsquellen. gr.-8. 
1849. geh. 2 N. 40 K. 

Das kurläudische Privatrecht, wissenschaftlich dargestellt. 
gr.-8. 1851. geh. E r in äßigter Preis istatt 4 R.) 2 R. 

Gutwurf eiuer Ordnung des gerichtlichen Per-
fahrens in Civilrechtssacheu für Lin-, Ehst-



uud Kurland. Vollständig in 3 Lieferungen. gr.-8. 1864. 
geh. (1. Lsg. 90 K.; 2. Lsg. 60 K.; 3. Lsg. 90 K.) 
Ermäßigter Preis (statt 2 R. 40 K.) 1 N. 

(> ttt;vurf einer Grnnd- uud Hypothek enordnuny 
für Kiu-, Ehst- nnd Kurland. (Beilage zu vor-
stchendem Werke.) gr.-8. 1864. geh. 40 K. 

Die Renaler Rnthslinie nebst Geschichte der Rathsver-
sassnng und einem Anhang über Riga und Dorpat. gr.-8. 1874. 
geh. E r m ä ß igter Preis (statt 1 R. 60 K.) 80 K. 

Geschichte des Gerichtswesens uud Gerichtsver­
fahrens iu KW-, Ehst- uud Kurland. gr.-8. 1874. 
Ermäßigter Preis (statt 2 N. 50 K.) 1 R. 

Je ein Exemplar sämmtlicher oben genannter Schriften von 
F. G. v. Bunge auf eiumal bezogen (statt 30 R. 60 K.) 12 R. 
Grörternugeu, theoretisch praktische, aus den in 

Ehst-, Liv- uud Kurland geltenden Rechten, herausgegeben 
von Or. F. G. vou Bunge in Reval, Or. E. O. von Madai 
in Kiel, O. Nenmann in Mitan und Or C. I. A. Pancker 
in Reval. I. bis V. Baud. gr.-8. 1839—45. geh. Preis 
eines Bandes von 4 Heften 3 R. 

Alle 5 Bände zusammen (statt 15 R.) 7 R. 50 K. 
Die Preisermäßigung ist nur bis Ende des Jahres 

1891 gültig. 
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Im Verlage von Franz Kluge in Reval sind ferner 
erschienen-. 

Amekung, Zs., Revaler ?tlterthümer. 1884. 8. 60 K. 
Miencmann, A.. Aus Livlauds Luthertagcn. Ein Scherflein znr 

400jährigen Gedenkfeier der Geburt des Reformators. 1883. 
gr>-8. 60 K. 

Kattien. H. v., Die Kirchen und ehemaligen Klöster Revals. 
Dritte vermehrte Auflage. 1885. gr.-8. 1 R. 60 K. 

Mcumaun, W-, Gnmdris; einer Geschichte der bildenden Künste 
und des Kunstgewerbes in Liv-, Chst- und Kurland vom Ende des 
12. bis zum Ausgang des IS. Jahrhunderts, Mit 86 Abbildungen 
und 1 Tafel in Lichtdruck. Geh. 3 R., eleg. geb. 3 R. 80 K. 

Aaucker. H. "M. K. v., Lhstlands Prediger und Kirchen seil 
IS4S. 1885. gr.-8. 1 N. 

Ileckc, tz. ZZaran, Die baltische Agrarreform und Herr Professor 
kawelin. 1883. 8. 40 K. 

Ziußwurm, H., Sagen'aus Hapsal, der Wiek, Desel und Runö. 
Gesammelt und kurz erläutert. gr.-8. 1861. geh. 1 N> 

Das Schloß zn Hapsal in der Vergangenheit und Gegenwart. 
Nachrichten aus Geschichte und Sage gesammelt. 8. 1877. 

' geh. 80 K. 
Schiemann, vr. Hl)., Die Reformation Alt-Livlands. Ein Bortrag. 

1884. gr.-8. 30 K. 
^ Revals Leziehimgen zu Riga und Rußland in den Jahren 

1433—1303. gr.-8. 1885. geh. 80 K. 
Der älteste schwedische Kataster Liv- und Chstlands. Mit 

2 Schriftproben iu Facsimile. 1832. gr.-8. 80 K. 
Winkelmattn, lZr. Hd-, Die Capitulationen der ehstländischen Ritter­

schaft und der Stadt Reval vom Jahre 1710 nebst deren Con-
sirmatiouen. Nach den Originalen mit andern dazu gehörigen 
Doenmeuten uud der Capitnlation von Pernan. gr.-8. 1865. 

^ ^ geh. (statt 1 R.) 50 Kop. 

^lciJNV.leuo usn>ZVI>Nso. — Geruckt bci LindforS' 'N Ncval. 


